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B E G R Ü N D U N G  

zur 38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schashagen für ein Gebiet am süd-

lichen Ortsrand in Groß-Schlamin, südlich des Postwegs, zwischen der Bahnhofstraße und der be-

stehenden Bahnlinie Lübeck- Puttgarden -FFW-Gerätehaus - 

1 Vorbemerkungen 

1.1 Planungserfordernis / Planungsziele 

Im Rahmen der Feuerwehrbedarfsplanung für die Gemeinde Schashagen ist festgestellt wor-

den, dass im Bereich des Ortsteils Groß-Schlamin der Bau eines neuen und größeren Feu-

erwehrgerätehauses erforderlich ist. Der Feuerwehrbedarfsplan für die Gemeinde Schasha-

gen von 2018 bemängelt vor allem die derzeit zwei Standorte in Klein und Groß Schlamin. 

Dabei wurde festgestellt, dass vor allem der Standort der Ortsfeuerwehr in Klein Schlamin 

nicht optimal gelegen ist, um das Gemeindegebiet optimal abzudecken. Somit wird eine Ver-

legung nach Groß Schlamin angezeigt, um eine bessere Abdeckung des Ausrückebezirks 

und eine Optimierung der gebietsübergreifenden Hilfen zu erreichen. Bei dem geplanten 

neuen Standort spielen vor allem die gesetzlichen Vorgaben zur räumlichen und einrich-

tungstechnischen Trennung zwischen Einsatz- und Sozialbereich sowie bisher fehlende La-

gerräume für kontaminierte Einsatzkleidung eine tragende Rolle. Das bestehende Feuer-

wehrgebäude in Klein-Schlamin ist zu klein und aufgrund der begrenzten Grundstückszu-

schnitte auch nicht entsprechend erweiterungsfähig. Es genügt nicht mehr den gesetzlichen 

Anforderungen und genießt in diesem Sinne nur noch Bestandsschutz. Von daher hat sich 

die Gemeinde entschlossen einen neuen Standort für ein Feuerwehrgerätehaus innerhalb 

der Ortsteile Klein / Groß Schlamin zu suchen, um den derzeitigen und auch zukünftigen 

Anforderungen an eine moderne und funktionale Feuerwehr gerecht zu werden. Neben der 

Hauptnutzung als Feuerwehr soll auch die Nutzung für private Feiern ermöglicht werden. Ein 

Teil des neuen Feuerwehrgerätehauses soll als Veranstaltungssaal dienen, in denen unter-

schiedliche Feierlichkeiten (Empfänge, Hochzeiten, Geburtstage) stattfinden. Eine dafür 
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angefertigte Standortalternativenprüfung kam im Ergebnis zu dem Schluss, dass das Grund-

stück in Groß Schlamin, östlich der Bahnhofstraße und im direkten Anschluss an die Be-

standsbebauung im Süden am besten geeignet scheint und dort vor allem die gesetzlichen 

Vorgaben umgesetzt werden können und die geforderten Hilfsfristen weiterhin eingehalten 

werden können. Der Bereich ist im Flächennutzungsplan als Dorfgebiet nach § 5 BauNVO 

dargestellt. Mit der Aufstellung der 38. Flächennutzungsplanänderung sowie dem Bebau-

ungsplan Nr. 34 sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben geschaf-

fen werden und eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr / Dorfge-

meinschaftshaus“ ausgewiesen werden. Die Gemeinde Schashagen hat am 28.02.2019 die 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 34 und parallel dazu der 38. Flächennutzungsplanän-

derung und beschlossen. 

1.2 Rechtliche Bindungen 

Nach der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans 2021 des Landes Schleswig-Hol-

stein liegt das Plangebiet innerhalb des ländlichen Raumes. Östlich und nordöstlich von 

Groß-Schlamin wird eine Biotopverbundachse auf Landesebene dargestellt. Ebenso darge-

stellt ist die bestehende eingleisige Bahnstrecke sowie eine Eintragung „Planfestgestellte 

und im Bau befindliche Feste Fehmarnbeltquerung und geplanter Ausbau der Schienenan-

bindung: Streckenführung offen“. Das Plangebiet liegt in einem Entwicklungsraum für Tou-

rismus und Erholung. 

Der Regionalplan 2004 für den Planungsraum II (alt) stellt das Plangebiet in einem Gebiet 

mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung dar. Entlang der im Westen befindli-

chen Kremper Au wird ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft dar-

gestellt. Gemäß der Nebenkarte liegt das Plangebiet ebenfalls im ländlichen Raum.  

Der Landschaftsrahmenplan 2020 verweist in Hauptkarte 1 auf den Bereich der Kremper Au, 

die südlich und westlich des Plangebietes verläuft. Diese wird als Gebiet, das die Vorausset-

zungen für eine Unterschutzstellung nach § 23 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 13 LNatSchG als 

Naturschutzgebiet erfüllt dargestellt. Zugleich wird die Kremper Au auch als Verbundachse 

innerhalb eines Biotopverbundsystems, als Vorrangfließgewässer und als FFH-Gebiet aus-

gewiesen. In Hauptkarte 2 wird das Plangebiet innerhalb eines Gebiets mit besonderer Er-

holungseignung dargestellt. 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Schashagen stellt das Plangebiet als 

Dorfgebiet nach § 5 BauNVO dar.  



 Stand: 22.09.2022 
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 Abb.: Ausschnitt FNP der Gemeinde Schashagen, 1995 

Der Landschaftsplan der Gemeinde Schashagen von 1996 weist das Plangebiet in seiner 

Bestandskarte als Grünlandfläche aus. Im Entwicklungsteil wird das Plangebiet lediglich als 

Siedlungsgebiet dargestellt. Der Landschaftsplan stellt den Landschaftsraum von Groß-

Schlamin wie folgt dar: „Das Dorf Groß-Schlamin gliedert sich in einige unterschiedliche Teil-

bereiche, dir durch den Verlauf der Bahnlinie zerschnitten werden. [...] Im Westen des Dorfes 

schließt sich die Niederung zur Kremper Au an. Hier befinden sich als geschützte Biotope im 

Sinne des § 15a LNatSchG Steilhänge im Binnenland und feuchte Gebüsche. […]“ 

Westlich der Bahnhofstraße schließt sich das FFH-Gebiet „Kremper Au 1831-321“ an. Es 

umfasst den Lauf der Kremper Au vom Quellgebiet bis zum Neustädter Binnenwasser, die 

Waldsäume im Quellgebiet bei Hollergraben sowie einen größeren Niederungsbereich bei 

Altenkrempe. Das übergreifende Schutzziel für die Kremper Au und ihrer wichtigsten Zu-

flüsse ist die Erhaltung eines durchgehend naturnahen Gewässerverlaufs, naturnaher Ge-

wässerstrukturen und einer weitgehend natürlichen Dynamik. Insbesondere sollen eine cha-

rakteristische Gewässer- und Ufervegetation sowie naturnahe Ufer- und Hangwälder in und 

am Rand der Talräume erhalten werden. Hierzu ist ein naturraumtypischer Wasserhaushalt 

besonders wichtig. (Ausschnitt Luftbild mit FFH-Gebiet, Quelle: https://geodienste.bfn.de/schutzgebiete?lang=de) 

  

https://geodienste.bfn.de/schutzgebiete?lang=de


Flächennutzungsplan, 38. Änderung der Gemeinde Schashagen 

 

 

 

Seite 6 von 52                                                       PLANUNGSBÜRO OSTHOLSTEIN                                                   

Ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 BauGB besteht nicht. 

Im Plangebiet befindet sich ein gesetzlich geschütztes Biotop (eine ca. 1,50 m breite durch-

gewachsene Hecke aus Schwarzdorn und Schlehe). Gemäß den Durchführungsbestimmun-

gen zum Knickschutz von 2017, sind „…lineare Strukturelemente, die überwiegend mit Ge-

hölzen bewachsen sind und eine Mindestlänge von 10 Metern sowie eine Durchschnittsbreite 

von bis zu 15 Metern aufweisen, wobei kleinere unbefestigte Unterbrechungen unschädlich 

sind…“ ebenfalls als Landschaftselement zu bewerten. Die notwendige Entfernung wird im 

Plangebiet durch eine Ersatzpflanzung ausgeglichen. 

2 Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet liegt im Süden Groß Schlamins zwischen der Bahnhofstraße und der Bahn-

linie Lübeck-Puttgarden. Im nordöstlichen Bereich besteht das ehemalige Bahnhofsgebäude, 

welches über eine eigene Zufahrt im nördlichen Plangebiet erschlossen wird. An der Straße 

besteht eine ca. 1,50 m breite durchgewachsene Hecke aus Schwarzdorn / Schlehe. Im zent-

ralen Bereich befindet sich ein auf den Stock gesetztes Gebüsch, welches auf einer einseitig 

nach Westen hin abfallenden Böschung steht. Das Plangebiet selbst stellt sich als intensiv 

genutzte bzw. regelmäßig gepflegte Grünlandfläche dar. 

Östlich des Plangebietes verläuft die Bahnlinie Lübeck – Puttgarden. Im Westen wird der 

Geltungsbereich durch die Bahnhofstraße, welche nach Klein Schlamin führt, begrenzt. 

 Abb.: DA Nord 
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3 Begründung der Planinhalte 

3.1 Flächenzusammenstellung 

Das Plangebiet setzt sich wie folgt zusammen:  

Fläche für Gemeinbedarf ca. 0.35 ha 

Gesamt: ca. 0.35 ha 

 

3.2 Planungsalternativen / Standortwahl 

Die Gemeinde Schashagen hat sich auf Grundlage des Feuerwehrbedarfsplanes intensiv mit 

Standortalternativen befasst. Dabei waren vorrangig die einzuhaltenden Hilfsfristen zu be-

achten. Aber auch der Flächenbedarf für alle am neuen Standort unterzubringenden Nutzun-

gen (ausreichende Flächengröße, Stellplätze, Aufstellflächen für die Fahrzeuge und ge-

trennte An- und Abfahrten zum/vom Grundstück). Der Standort soll zudem ortsnah und gut 

erreichbar aus allen Richtungen liegen, hierbei spielt auch die Erreichbarkeit für die Einsatz-

kräfte eine wichtige Rolle. An- und Abfahrten sollen zudem nicht durch schmale Anliegerstra-

ßen geführt werden oder Hauptverkehrsstraßen kreuzen, aber es sollten sich auch keine 

Spielplätze oder öffentliche Plätze in der Nähe befinden. Weiter muss das Grundstück zeit-

nah zur Verfügung stehen. Auch ist die „Feuerwehr als Teil des Dorfes“ ein nicht zu vernach-

lässigendes Kriterium in Bezug auf Mitgliedergewinnung und -bindung, das sichtbare 

Übungsgeschehen auf dem Gelände spielt dabei eine entscheidende Rolle. Belange des 

Natur- und insbesondere des Immissionsschutzes sind ebenfalls zu beachten. Innerörtliche 

Freiflächen in entsprechender Größe stehen für das Planvorhaben nicht zur Verfügung. Es 

wurden dabei folgende Standorte geprüft: 

 

Abb.: Übersicht Standortalternativen in Klein- und Groß Schlamin, Flächen 1-6 
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Das bestehende Feuerwehrgebäude in Klein-Schlamin (in der Abbildung blau gekennzeich-

net) ist zu klein und aufgrund der begrenzten Grundstückszuschnitte auch nicht entspre-

chend erweiterungsfähig. 

Die Fläche 1 befindet sich am südlichen Ortsrand von Klein Schlamin und stellt sich als 

Ackerfläche dar. Die Fläche ist über die Dörpstraat erschlossen. Die nächste schützenswerte 

Nutzung liegt in einer Entfernung von ca. 40 m (Wohnhaus am Ortsrand in nördlicher Rich-

tung). Es wird eine Eingrünung nach Süden und Westen erforderlich. Die Fläche befindet 

sich im privaten Besitz und steht nicht zur Verfügung. Gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan 

sollte der neue Standort in Groß Schlamin liegen. 

 

Die Fläche 2 befindet sich am nördlichen Ortsrand von Klein Schlamin und stellt sich im 

westlichen Teilbereich als Lagerfläche, im östlichen als Tierweide dar. Die Fläche ist über die 

Dörpstraat erschlossen. Die nächste schützenswerte Nutzung liegt in einer Entfernung von 

ca. 20 m (Wohnhaus am Ortsrand in nördlicher Richtung). Die Fläche befindet sich im priva-

ten Besitz und steht nicht zur Verfügung, zudem wird diese Fläche teilweise gewerblich-privat 

genutzt. Der Landschaftsplan sieht in seiner Entwicklungskarte einen Eignungsraum für die 

Entwicklung von Siedlungsflächen vor. Gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan sollte der neue 

Standort in Groß Schlamin liegen. 

 



 Stand: 22.09.2022 
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Die Fläche 3 befindet sich am nördlichen Ortsrand von Klein Schlamin und stellt sich als 

Ackerfläche dar. Die Fläche ist über die Dörpstraat erschlossen. Die nächste schützenswerte 

Nutzung liegt in einer Entfernung von ca. 20 m (Wohnhaus am Ortsrand in südlicher Rich-

tung). Die Fläche befindet sich im privaten Besitz und steht nicht zur Verfügung. Der Land-

schaftsplan sieht in seiner Entwicklungskarte einen Eignungsraum für die Entwicklung von 

Siedlungsflächen vor. Gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan sollte der neue Standort in Groß 

Schlamin liegen. 

Die Fläche 4 befindet sich am südlichen Ortsrand von Groß Schlamin und stellt sich als 

intensiv genutzte bzw. regelmäßig gepflegte Grünlandfläche dar. Die Fläche befand sich im 

Besitz der Deutschen Bahn und konnte zwischenzeitlich durch die Gemeinde erworben wer-

den. Die Fläche ist über die Bahnhofstraße erschlossen. Die nächste schützenswerte Nut-

zung liegt in einer Entfernung von ca. 25 m (Wohnhaus am Ortsrand in westlicher Richtung).  

 

Die Fläche 5 befindet sich am südlichen Ortsrand von Groß Schlamin und stellt sich als 

Grünlandfläche dar. Die Fläche ist über die Bahnhofstraße erschlossen. Die nächste schüt-

zenswerte Nutzung liegt in einer Entfernung von ca. 40 m (Wohnhaus am Ortsrand in nörd-

licher Richtung). Die Fläche befindet sich im privaten Besitz und steht nicht zur Verfügung. 

Der Standort liegt vollständig innerhalb des FFH-Gebietes „Kremper Au 1831-321“. Ein über-

greifendes Ziel ist die Erhaltung eines gebietsumfassenden naturraumtypischen Wasser-

haushalts und –chemismus. Als Ziel für Lebensraumtypen und Art von besonderer Bedeu-

tung wird u.a. die Erhaltung des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemi-

schen Gewässerzustandes und weiter die Erhaltung sauberer Fließgewässer aufgeführt. Der 

Managementplan dazu sieht die Schaffung von Gewässerrandstreifen vor. Der Landschafts-

plan trifft folgende Aussagen: „Im Westen des Dorfes schließt sich die Niederung zur Krem-

per Au an. Hier befinden sich als geschützte Biotope im Sinne des § 15a LNatSchG Steil-

hänge im Binnenland und feuchte Gebüsche.“ Der Landschaftsplan sieht in seiner 
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Entwicklungskarte zudem ein Eignungsgebiet zum Erhalt, Pflege und Entwicklung von Dau-

ergrünland vor. Nach dem Konzept "Empfehlungen zu einem integrierten Fließgewässer-

schutz" ist die Kremper Au ein Vorranggewässer. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur 

Kremper Au kann auch mit Schutzvorkehrungen nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, 

dass es durch den verwendeten Einsatz auch von Chemikalien (Löschschaum u.ä.) zu Ge-

wässerbeeinträchtigungen kommen kann. Die Fläche fördert die bandartige Entwicklung. 

Die Fläche 6 befindet sich am nordöstlichen Ortsrand von Groß Schlamin und stellt sich als 

Ackerfläche dar. Die Fläche befindet sich im Privatbesitz und ist über den Postweg erschlos-

sen. Die nächste schützenswerte Nutzung liegt in einer Entfernung von ca. 10 m (Wohnhaus 

am Ortsrand in westlicher Richtung). Die Fläche befindet sich im privaten Besitz und steht 

nicht zur Verfügung.  

 

 

Zusammenfassung der Auswahlkriterien 

 Grunderwerb Hilfsfristen / Er-
reichbarkeit 

Emissionen Wahrneh-
mung im Dorf 

Weitere Ausschlusskrite-
rien 

Fläche 1 - 

ungünstig 

- 

ungünstig 

o 

 

+ 

günstig 

- 
Ackerfläche geht verloren 

Fläche 2 - 

ungünstig 

- 

ungünstig 

o + 

günstig 

- 
privat-gewerbliche Nut-

zung vorhanden 

Fläche 3 - 

ungünstig 

- 

ungünstig 

o + 

günstig 

-  

Ackerfläche geht verloren 

Fläche 4  + 

Eigentum der 

Gemeinde 

+  

günstig 

o + 

günstig 

 

Fläche 5 - 

ungünstig 

+ 

günstig 

o + 

günstig 

- 
Lage im FFH-Gebiet 

Grünland geht verloren 
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Fläche 6 - 

ungünstig 

+ 

günstig 

- 

grenzt direkt 

an Wohn-

haus (10 m) 

+ 

günstig 

- 
Ackerfläche geht verloren 

Tabelle: + positiv, o neutral, - negativ 

Die vorhergehende Tabelle fasst die Auswahlkriterien zusammen. Dabei wird deutlich, dass 

der gewählte Standort 4 insgesamt die besten Eigenschaften aufweist. Außerdem steht nur 

diese Fläche aufgrund der Eigentumsverhältnisse kurzfristig zur Verfügung. 

Im Hinblick auf den Immissionsschutz ist auszuführen, dass diesbezüglich die Fläche 4 etwas 

schlechter abschneidet als die Fläche 5. Im Regelbetrieb des Dorfgemeinschaftshauses und 

der Feuerwehr (ohne Einsatzfälle) werden die Immissionsrichtwerte dabei aber tagsüber und 

nachts eingehalten.  

Problematisch ist grundsätzlich der Einsatz des Martinshorns insbesondere in der Nachtzeit. 

Die Mindestabstände zur Einhaltung der Spitzenpegelkriterien können bei keiner der unter-

suchten Flächen eingehalten werden. Anhand der Immissionsorte liegt es auf der Hand, dass 

bei Fläche 5 sich die Situation für die nördlichen Immissionsorte 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 und 3.3 

minimal verbessern würde, dafür aber der Immissionsort 4 im Süden vermutlich etwas stärker 

belastet würde.  

 Abb.: LAIRM Consult 
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Die geringfügigen Vorteile aus Sicht des Immissionsschutzes der Fläche 5 gegenüber der 

Fläche 4 überwiegen nicht die Nachteile, die sich aus der Inanspruchnahme einer Fläche 

innerhalb des FFH-Gebietes direkt an einem Vorranggewässer ergeben. Beeinträchtigungen 

der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes können nicht ausgeschlossen werden. Für die Fläche 

4 spricht weiterhin, dass sie leicht höher als die Bahnhofstraße liegt und die Stellplatzzufahrt 

im Außenbogen angeordnet wird. Bei der tiefergelegenen Fläche 5 wäre aufgrund des In-

nenbogens die Verkehrsübersicht deutlich schlechter. Außerdem arrondiert Fläche 4 die 

Ortslage, da sich das geplante Gebäude im Norden des Plangebietes noch in etwa zwischen 

das Bahnhofsgebäude im Osten und das westlich der Bahnhofstraße gelegen Gebäude ein-

fügt. Fläche 5 liegt außerhalb des Bezugs durch vorhandenen Bebauung und befördert eine 

bandartige Entwicklung. 

3.3 Bebauungskonzept 

Das Bebauungskonzept sieht vor den Neubau im nördlichen Bereich des Grundstücks zu 

errichten und die Stellplatzanlage im südlichen Bereich mit einer gesonderten Zufahrt anzu-

ordnen. Die Fahrzeughalle mit davorliegenden Aufstellplatz wird im nördlichen Bereich vor-

gesehen und orientiert sich zur Dorfmitte. Zudem soll der südliche Teil des Feuerwehrgerä-

tehauses als Veranstaltungssaal dienen, in denen unterschiedliche Feierlichkeiten (Emp-

fänge, Hochzeiten, Geburtstage) stattfinden. Die Zufahrt zum ehemaligen Bahnhofsgebäude 

soll dabei nicht verändert bzw. erhalten bleiben.  

  

Abb.: Lageplan, Architekt Hoffmann, 23730 Neustadt, August 2019 
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3.4 Auswirkungen der Planung 

Vom künftigen Feuerwehrstandort gehen Emissionen durch An- und Abfahrten sowie Nut-

zungen auf dem Gelände aus. Es liegt ein Lärmgutachten vor (Schalltechnische Untersu-

chung zum Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Schashagen, Ortsteil Groß Schlamin, Pro-

jektnummer: 19111, LAIRM CONSULT GmbH, Bargteheide, 22.11.2019, ergänzt um Stel-

lungnahme vom 25.06.2020 und 29.08.2022). Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass 

im Tages- und Nachtzeitraum an allen Immissionsorten der Immissionsrichtwert für Misch-

gebiete aus dem regulären Betrieb der Feuerwehr und des Veranstaltungssaals eingehalten 

werden. Auch der durch die vorliegende Planung zu erwartende Zusatzverkehr führt gemäß 

der Untersuchung zu keinen beurteilungsrelevanten Veränderungen. 

Geeignete Innenentwicklungsflächen größeren Umfangs für die Entwicklung eines neuen 

Feuerwehrstandortes stehen gemäß der Standortalternativenprüfung nicht zur Verfügung. 

Zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden wird eine bedarfsgerechte Bauform vorge-

sehen. Bodenversiegelungen werden auf das notwendige Maß beschränkt. Ein sparsamer 

und schonender Umgang mit Grund und Boden kann damit sichergestellt werden.  

Die Planung ist mit erheblichen Auswirkungen auf die Belange von Naturschutz und Land-

schaftspflege verbunden. Es wurde eine Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erstellt, deren Er-

gebnisse beachtet werden. Der erforderliche Ausgleich wird vollumfänglich innerhalb des 

Plangebietes erbracht. Negative Auswirkungen werden damit nicht verbleiben. Insoweit wird 

das Ergebnis der Umweltprüfung beachtet. 

Aufgrund der Kleinteiligkeit des Vorhabens wird mit dieser Bauleitplanung eine Auswirkung 

auf den Klimawandel nicht angenommen. Auf konkrete Regelungen zum Klimaschutz wird 

im Hinblick auf die detaillierten Regelungen im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und zugehöri-

gen Verordnungen und Regelwerken zum Klimaschutz verzichtet. Die Bauleitplanung ist eine 

Angebotsplanung; ein konkretes Zeitfenster zur Umsetzung besteht nicht. Von daher ist zu 

befürchten, dass in der Bauleitplanung vorgesehene Regelungen ggf. in einigen Jahren nicht 

mehr den inzwischen fortgeschrittenen technischen Entwicklungen entsprechen.  

3.5 Darstellungen 

Das Plangebiet wird als Fläche für den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen „Feuer-

wehr / Dorfgemeinschaftshaus“ dargestellt. Weitere Regelungen sind nicht erforderlich.  
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3.6 Verkehr 

3.6.1 Erschließung 

Das Plangebiet wird über die Bahnhofstraße erschlossen. Dafür werden zwei separate Zu-

fahrten vorgesehen. Im nördlichen Bereich werden die Zufahrten für die Einsatzfahrzeuge 

vorgesehen, während im südlichen Bereich die Zufahrt zur Stellplatzanlage für die privaten 

PKW angeordnet wird.  

3.7 Grünplanung 

An der Straße besteht eine ca. 1,50 m breite durchgewachsene Hecke aus Schwarzdorn und 

Schlehe. Im zentralen Bereich befindet sich ein auf den Stock gesetztes Gebüsch, welches 

auf einer einseitig nach Westen hin abfallenden Böschung steht. Das Plangebiet selbst stellt 

sich als intensiv genutzte bzw. regelmäßig gepflegte Grünlandfläche dar.  

Das Grünkonzept sieht den grundsätzlichen Erhalt der straßenparallelen Hecke vor. Aller-

dings müssen Teile (ca. 45 m) der Hecke für Zufahrten und Grundstückszuwegungen entfal-

len. Diese werden im Plangebiet des parallel aufgestellten Bebauungsplanes 1:1 durch einen 

Neupflanzung entlang der Stellplatzanlage ausgeglichen. Der Ersatz für das entfallende Ge-

büsch bzw. der Gehölzausgleich im Allgemeinen erfolgt durch das Anlegen der Streuobst-

wiese (Schutzgut Pflanzen).  

3.7.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Nach § 18 BNatSchG ist über die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege im 

Bauleitplan unter entsprechender Anwendung der §§ 14 und 15 BNatSchG nach den Vor-

schriften des BauGB zu entscheiden, wenn aufgrund einer Aufstellung, Änderung oder Er-

gänzung eines Bauleitplanes Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Die natur-

schutzfachliche Eingriffsbilanzierung wird in Anlehnung an den Erlass „Verhältnis der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“, Gemeinsamer Runderlass des Innenmi-

nisteriums und des Ministeriums für Energiewende sowie dessen Anlage durchgeführt. Zur 

Vermeidung von Wiederholungen wird hier auf den Umweltbericht (Ziffer 6 dieser Begrün-

dung) verwiesen. 

Es werden ca. 590 m² Ausgleichsfläche sowie der Ausgleich von 45 m entfallender Hecken-

gehölze erforderlich. Diese werden innerhalb des Plangebietes des parallel aufgestellten Be-

bauungsplanes nachgewiesen. Der Ausgleich wird damit vollständig erbracht. 
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3.7.2 Artenschutz 

Bei der Aufstellung der Bauleitplanung sind die Artenschutzbelange des Bundesnaturschutz-

gesetzes zu berücksichtigen (§§ 44, 45 BNatSchG). Die Bauleitplanung selbst kann nicht 

gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG verstoßen, sondern nur ihr Vollzug. Sie ver-

stößt jedoch gegen § 1 Abs. 3 BauGB, wenn bei der Beschlussfassung absehbar die Zu-

griffsverbote des § 44 unüberwindliche Hindernisse für die Verwirklichung darstellen. 

Bei Beachtung von Maßnahmen (Rodungszeitpunkt für Gehölze) kommt es voraussichtlich 

nicht zum Eintreten eines Verbotes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. Die im Rahmen der Um-

weltprüfung durchgeführte Prüfung zur artenschutzrechtlichen Verträglichkeit der Planung 

entbindet nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzuwendenden artenschutz-

rechtlichen Bestimmungen. 

Grundsätzlich ist § 39 BNatSchG zu beachten und ein Gehölzschnitt in der Zeit vom 1. März 

bis 30. September zu unterlassen. 

4 Immissionen  

Es liegt ein Lärmgutachten vor (Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 24 

der Gemeinde Schashagen, Ortsteil Groß Schlamin, Projektnummer: 19111, LAIRM CON-

SULT GmbH, Bargteheide, 22.11.2019, ergänzt um Stellungnahme vom 25.06.2020 und 

29.08.2022). Nachfolgendes ist weitgehend dem Gutachten entnommen. 

Mit der Aufstellung der Bauleitplanung möchte die Gemeinde Schashagen im Ortsteil Groß 

Schlamin die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines ortsangemes-

senen Feuerwehrgerätehauses unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen einer 

derartigen Einrichtung schaffen. Zudem soll das Haus als Veranstaltungssaal genutzt wer-

den, in denen unterschiedliche Feierlichkeiten (Empfänge, Hochzeiten, Geburtstage) statt-

finden. Der Plangeltungsbereich wird als Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesen. Wei-

terhin ist im Plangeltungsbereich keine schutzbedürftige Nutzung vorgesehen. 

Die in Aussicht genommene Fläche befindet sich südlich der vorhandenen Bebauungen von 

Groß Schlamin östlich der Bahnhofstraße. Direkt nördlich und westlich grenzt Wohnbebau-

ung in der Ortslage an. Südlich befindet sich Wohnbebauung im Außenbereich. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die Auswirkungen des Gewerbelärms 

aus dem Plangeltungsbereichs und des induzierten Zusatzverkehrs untersucht. Im Rahmen 

der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung anhand der Orientierungswerte ge-

mäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1, „Schallschutz im Städtebau“, wobei zwischen gewerb-

lichem Lärm und Verkehrslärm auf öffentlichen Verkehrswegen an den Kriterien der 16. BIm-

SchV („Verkehrslärmschutzverordnung“) orientieren. 
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Die DIN 18005 Teil 1 verweist für die Beurteilung von gewerblichen Anlagen auf die TA Lärm, 

sodass die Immissionen aus Gewerbelärm auf Grundlage der TA Lärm beurteilt werden. Die 

nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen befinden sich entlang der Bahnhofstraße. 

4.1 Gewerbelärm 

Zur Beurteilung der Geräuschbelastungen aus Gewerbelärm des regulären Betriebs der frei-

willigen Feuerwehr und des Veranstaltungssaals wurden die Beurteilungspegel tags und 

nachts an den maßgebenden Immissionsorten außerhalb des Plangeltungsbereichs ermit-

telt. Ergänzend wurden nachrichtlich im Tages- und Nachtzeitraum die Geräuschimmissio-

nen des Einsatzfalls der Feuerwehr dargestellt. 

Gemäß Aussage der Feuerwehr besteht der Einsatz versicherungstechnisch von der Ankunft 

der Kameraden mit den Pkw bis einschließlich der Wiedervorbereitung des Fahrzeuges auf 

den nächsten Einsatz nach der Rückkehr im Feuerwehrgerätehaus. Somit sind die Zu- und 

Abfahrten der Pkw der Mitglieder der Feuerwehr, Abfahrten und Rückkehr der Einsatzfahr-

zeuge sowie der Einsatz des Martinshorns Inhalt des Einsatzes zur Gefahrenabwehr, gemäß 

Abschnitt 7.1 TA Lärm. Demnach dürfen in diesem Fall die Immissionsrichtwerte nicht für 

eine Beurteilung der Einsätze herangezogen werden. Vom Landesamt für Landwirtschaft, 

Umwelt und ländliche Räume (LLUR) wird gefordert, dass die Geräuschimmissionen der 

Einsätze beurteilt werden. Daher werden die Beurteilungspegel lediglich nachrichtlich mit 

dargestellt. 

Im Tages- und Nachtzeitraum wird an allen Immissionsorten der Immissionsrichtwert für 

Mischgebiete aus dem regulären Betrieb der Feuerwehr und des Veranstaltungssaals einge-

halten. 

Im Einsatzfall der Feuerwehr ergeben sich im Tageszeitraum Beurteilungspegel von bis 

71 dB(A). Im Nachtzeitraum sind Beurteilungspegel von bis zu 83 dB(A) zu verzeichnen. Im 

vorliegenden Fall werden im Tages- und Nachtzeitraum für die Nutzung des Veranstaltungs-

saals sowie des regulären Betriebs der Feuerwehr dem Spitzenpegelkriterium der TA Lärm 

entsprochen. 

Für das im Einsatzfall erforderliche Martinshorn kann der Mindestabstand nicht erreicht wer-

den. Allerdings ist das Martinshorn aus versicherungstechnischen Gründen im Einsatzfall 

zwingend erforderlich. Diese Einsatzfahrten dienen gemäß TA Lärm zur Abwehr von Gefah-

ren für die öffentliche Sicherheit. Somit ist eine Beurteilung des Spitzenpegels gemäß TA 

Lärm nicht zulässig. 
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Eine Verlegung der Abfahrtswege bspw. in den Süden des Plangeltungsbereichs und damit 

verbunden ein erhöhter Abstand zu der benachbarten Wohnbebauung im Nor-den würde 

keinen spürbare Verbesserung erzeugen, da nur eine geringe Verschiebung möglich ist. Zum 

einen würde dies ein Heranrücken an die Wohnbebauung südlich des Plangeltungsbereichs 

bedeuten, zum anderen würde sich aufgrund des hohen Schallleistungspegels des Martins-

horns der resultierende Beurteilungspegel durch eine Verlegung der Abfahrtswege nicht 

spürbar reduzieren lassen. Die Installation einer Bedarfsampel bietet sich ebenfalls nicht an. 

Nach Aussage der Feuerwehr Groß Schlamin wurden im Jahr 2021 10 Einsätze, davon 

2 nachts, und im Jahr 2021 15 Einsätze, davon 3 nachts, getätigt. Das bedeutet, dass durch-

schnittlich etwa einmal pro Monat die Feuerwehr und somit auch die Bedarfsampel zum Ein-

satz kommen würden. Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht wäre es denkbar, das Martins-

horn nicht schon bei der Abfahrt auf dem Feuerwehrgelände in Betrieb zu nehmen, zumin-

dest sofern diesbezüglich keine Notwendigkeit zum Erhalt der Vorfahrt besteht. Hierfür wäre 

es auch denkbar entweder eine Bedarfsampel oder eine optische Warnanlage zu installieren. 

Aus versicherungstechnischen Gründen sind diese Maßnahmen jedoch alle hinfällig. Die 

Aufstellung einer Bedarfsampel entbindet daher die Feuerwehr nicht von der Pflicht das Mar-

tinshorn als Warnsignal vor Beginn der Einsatzfahrt in den fließenden Verkehr zu prüfen bzw. 

zu nutzen. Abgesehen von immissionsschutzrechtlichen Aspekten ist die Verhältnismäßig-

keit einer solchen Bedarfsampel zu diskutieren. Des Weiteren ist die Ortschaft sehr dörflich 

geprägt, sodass ein sehr geringes Verkehrsaufkommen in Groß Schlamin vorherrscht und 

die Notwendigkeit einer Bedarfsampel zur Warnung des vorbeifahrenden Verkehrs nicht ge-

geben ist. Die angeführten Argumente sowie die entstehenden Kosten für die Installation und 

Wartung einer solchen Bedarfsampel stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. 

4.2 Verkehrslärm 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde die Belastung aus dem Planindu-

zierten Zusatzverkehr berechnet. Als maßgebende Quelle wird die Bahnhofstraße berück-

sichtigt. 

Über die Bahnhofstraße wird der Ortsteil Groß Schlamin erschlossen. Derzeit ist davon aus-

zugehen, dass fast kein Durchgangsverkehr auf dieser Straße zu erwarten ist, da diese 

Straße ausschließlich der Erschließung des Ortsteils dient. Die Verbindungsstraßen zur 

Hauptstraße zwischen Lensahn und Neustadt i.H. sowie der Autobahn 1 befinden sich au-

ßerorts, daher wird darauf verzichtet, die Grundbelastung der Bahnhofstraße zu ermitteln. 

Aufgrund der Erschließung wird allerdings für die Bahnhofstraße die Auswirkung des Plan-

induzierten Zusatzverkehrs geprüft. 
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Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte gemäß 16. BImSchV auf Grundlage der Re-

chenregeln der RLS-90. 

Im vorliegenden Fall ergeben sich aus dem Plan-induzierten Zusatzverkehr im Umfeld keine 

beurteilungsrelevanten Veränderungen. 

Innerhalb des Plangeltungsbereichs (Fläche für Gemeinbedarf) ist derzeit noch nicht klar, ob 

schutzbedürftige Nutzungen entstehen. Zudem wird mit dem Ausbau der Schienenhinter-

landanbindung die Schienentrasse aller Voraussicht nach an die Autobahn verlegt werden. 

Daher wird hier bewusst auf konkrete Maßnahmen in der Bauleitplanung verzichtet und auf 

das nachgeordnete Baugenehmigungsverfahren verwiesen. 

5 Ver- und Entsorgung  

5.1 Stromversorgung 

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt durch die örtlichen Versorgungsträger.  

5.2 Gasversorgung 

Die Gasversorgung erfolgt durch den Zweckverband Ostholstein.  

5.3 Wasserver-/ und –entsorgung 

Zur Wasserver- und -entsorgung liegt ein Gutachten vor: Gemeinde Schashagen, B-Plan 

Nr. 34, Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Groß Schlamin, „Entwässerungskonzept“, 

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH, 24539 Neumünster, 25.04.2022. Nachfolgendes ist 

dem Gutachten entnommen. Zur Ermittlung der Wasserhaushaltsänderung gemäß A-RW 1 

wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den Umweltbericht (Ziffer 6 dieser Begrün-

dung) verwiesen. 

Niederschlagswasser 

Gemäß dem vorliegenden Bodengutachten ist eine Versickerung des Niederschlagswassers 

im westlichen Grundstücksbereich möglich. Hier soll ein Versickerungsschacht mit einem In-

nendurchmesser DN 2500 hergestellt werden. An diesem werden die Dachflächen des ge-

planten Feuerwehrgebäudes direkt angeschlossen. Das Niederschlagswasser kann als un-

belastet eingestuft werden und benötigt daher keine Vorreinigung vor der Versickerung. Der 

Versickerungsschacht enthält einem Notablauf DN 150, der an dem geplanten Übergabe-

schacht vor dem Feuerwehrgebäude angeschlossen wird. 

Ein Großteil der Verkehrsflächen wird das aufgesammelte Niederschlagwasser zu einer Ver-

sickerungsmulde im westlichen Grundstückbereich führen. Da der Untergrund unterhalb der 
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Mulde nur bedingt versickerungsfähig ist, sollte ein Rigolensystem unterhalb der o.g. Mulde 

eingebaut werden. Das Niederschlagswasser wird nach der Versickerung durch Mutterboden 

der Mulde in das Rigolensystem aufgenommen und im Weiteren dem Versickerungsschacht 

zugeführt. Eine Vorreinigung des Niederschlagswassers von den Verkehrsflächen wird 

dadurch gewährleistet.  

Die Grünflächen im nördlichen und östlichen Grundstücksbereich werden zwei zusätzlichen 

Mulden enthalten, damit das Niederschlagwasser direkt auf dem Grundstück, wie es auch 

momentan funktioniert, versickern kann. Diese Mulden sind vor allem notwendig, um zu ver-

hindern, dass Oberflächenwasser dieser Flächen in Richtung Gebäude oder Parkflächen ab-

läuft. Diese können mit den Notabläufen ausgestatten, die an den Regenwasserkanal in der 

Bahnhofstraße angeschlossen werden. Um die Muldenvolumina rational auszunutzen, soll-

ten diese ggf. kaskadenförmig (mit Schwellen) hergestellt werden. 

Schmutzwasserbeseitigung 

Zurzeit ist das Gelände nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen. Die Schmutz-

wasserableitung erfolgt über einen neu zu erstellenden SW-Kanal DN 150-200. Der An-

schluss an die öffentliche Kanalisation erfolgt an der Schmutzwasserpumpstation im Norden 

des Grundstückes. 

Ein Teil der Verkehrsflächen im Bereich der Zufahrt zum Gebäude im nördlichen Grund-

stücksteil wird als ein Waschplatz für die Feuerwehrfahrzeuge, mit einer Fläche von rund 

80 m² genutzt. Diese Fläche wird mir einer Bordanlage (Rundborde) eingefasst, damit die 

Ausbreitung des kontaminierten Abwassers vermieden werden kann. Dieses Abwasser wird 

nach einer Vorreinigung dem Schmutzwassernetz zugeführt. Damit das Schmutzwassernetz 

nicht unnötig überlastet wird, kann der Waschplatz überdacht werden.  

5.4 Müllentsorgung 

Die Müllentsorgung erfolgt durch den Zweckverband Ostholstein.  

5.5 Löschwasserversorgung 

Der Feuerschutz in der Gemeinde Schashagen wird durch die "Freiwilligen Feuerwehren“ 

gewährleistet. Das Baugebiet wird mit einer ausreichenden Zahl von Hydranten ausgestattet. 

Nach dem Arbeitsblatt W405 des DVGW – Bereitstellung von Löschwasser durch die öffent-

liche Trinkwasserversorgung – sind bei nicht feuerhemmenden bzw. feuerbeständigen Um-

fassungswänden Löschwassermengen von 96 m³/h für zwei Stunden erforderlich. Anderen-

falls sind 48 m³/h ausreichend. Dieses kann im Bedarfsfall dem vorhandenen Trinkwasser-

netz entnommen werden. Der Löschwasserbedarf ist durch die Gemeinden nach pflichtge-

mäßem Ermessen festzulegen. 
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6 Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB 

Zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes gem. §§ 1 (6) Nr. 7, 1a BauGB wird eine 

Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

der Planung auf das Gebiet und die Umgebung ermittelt werden. Nach § 2 Abs. 4 BauGB 

legt die Gemeinde für diesen Bauleitplan folgenden Umfang und Detaillierungsgrad fest, der 

bei der Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. 

Folgende Gutachten liegen vor und wurden bei der Umweltprüfung beachtet: 

„Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 34 der Gemeinde Schashagen 

Ortsteil Groß Schlamin“, Projektnummer: 19111, LAIRM CONSULT GmbH, 22941 Bargte-

heide, 22.11.2019, ergänzt um Stellungnahme vom 25.06.2020 und 29.08.2022 

Gemeinde Schashagen, B-Plan Nr. 34, Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Groß 

Schlamin, „Entwässerungskonzept“, Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH, 24539 Neumü-

nster, 25.04.2022 

6.1 Einleitung 

6.1.1 Inhalte und Ziele des Bauleitplans 

Die Bauleitplanung wird aufgestellt, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den 

Neubau eines Feuerwehrgerätehauses zu schaffen. Da neben der Hauptfunktion als Feuer-

wehr auch Feierlichkeiten in dem Gebäude stattfinden sollen, wird eine Gemeinbedarfsfläche 

(ca. 3.500 m²) mit den Zweckbestimmungen „Feuerwehr“ und „Dorfgemeinschaftshaus“ dar-

gestellt.  

6.1.2 Für die Planung bedeutsame einschlägige Fachgesetze und Fachpläne 

Folgende bekannte einschlägige Fachgesetze betreffen das Plangebiet und treffen folgende 

Aussagen: 

 Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung in der Planung 

BauGB § 1a Sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden (Bodenschutzklausel, 
Umwidmungssperrklausel in Be-
zug auf landwirtschaftl. Flächen, 
Waldflächen und für Wohnzwecke 
genutzte Flächen - § 1a, Abs. 2) 

Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel (§ 1a, Abs. 5) 

Alternativenprüfung zur Standortwahl, 
Umnutzung von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen nur im notwendigen 
Umfang 
 
 

Verweis auf das Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) 
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BNatSchG, 

LNatSchG: 

Sicherung der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
halts, der Regenerationsfähigkeit, 
der nachhaltigen Nutzungsfähig-
keit der Naturgüter etc. 

Naturschutzfachliche Eingriffsregelung 
Artenschutz 

BBodSchG: Nachhaltige Funktionen des Bo-
dens sichern und wiederherstellen 

Begrenzung von möglichen Versiegelun-
gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb 

WasG SH: 

WHG: 

Funktion des Wasserhaushaltes 
im Wirkungsgefüge des Natur-
haushaltes sichern 
Schutz der Gewässer als Be-
standteil des Naturhaushalts, als 
Lebensgrundlage des Menschen, 
als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen sowie als nutzbares Gut 

Begrenzung der möglichen Versiegelun-
gen, Hinweise zum Baustellenbetrieb, 
Regenwasserrückhaltung, Hinweise 
zum sachgerechten Umgang mit Abwäs-
sern 

LAbfWG: Förderung der Kreislaufwirtschaft 
zur Schonung der natürlichen 
Ressourcen und Gewährleistung 
der umweltverträglichen Beseiti-
gung von Abfällen 

Hinweise zum sachgerechten Umgang 
mit Abfällen 

BImSchG: Ausschluss schädlicher Umwelt-
auswirkungen 

Abstandsregelung 

DSchG: Bewahrung von Denkmälern Hinweis in Begründung 

 

Folgende bekannte Fachpläne betreffen das Plangebiet und treffen folgende Aussagen: 

 Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung in der Planung 

Landesentwick-
lungsplan (LEP) 

- Östlich und nördlich von Groß-
Schlamin wird eine Biotopverbun-
dachse auf Landesebene darge-
stellt. 

- Berücksichtigung der Biotopverbund-
achse bei der Standortwahl 

Regionalplan 
(REP) 

- Gebiet mit besonderer Bedeu-
tung für Tourismus und Erholung 

- Bereich der Kremper Au: ein Ge-
biet mit besonderer Bedeutung für 
Natur und Landschaft  

- Erholungsfunktion wird nicht beein-
trächtigt  

- Berücksichtigung der naturschutzfach-
lichen Belange bei der Standortwahl 

Landschaftsrah-
menplan (LRP) 

- Bereich der Kremper Au: Gebiet, 
das die Voraussetzungen für eine 
Unterschutzstellung nach § 23 
BNatSchG als Naturschutzgebiet 
erfüllt, FFH-Gebiet, Vorrangfließ-
gewässer, Verbundachse,  

- Gebiet mit besonderer Erho-
lungseignung  

- Berücksichtigung der naturschutzfach-
lichen Belange bei der Standortwahl 

 
 
 
 
- Erholungsfunktion wird nicht beein-
trächtigt  

Landschaftsplan: - Bestand: Grünlandfläche / Ent-
wicklungsteil: Siedlungsgebiet 

- Landschaftsraum von Groß-
Schlamin: „Das Dorf Groß-Schla-
min gliedert sich in einige 

- Berücksichtigung der Dorfstruktur und 
der naturschutzfachlichen Belange bei 
der Standortwahl 
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unterschiedliche Teilbereiche, dir 
durch den Verlauf der Bahnlinie 
zerschnitten werden. [...] Im Wes-
ten des Dorfes schließt sich die 
Niederung zur Kremper Au an. 
Hier befinden sich als geschützte 
Biotope im Sinne des § 15a 
LNatSchG, Steilhänge im Binnen-
land und feuchte Gebüsche. […]“ 

Lärmminderungs-
plan (LMP) oder 
Lärmaktionsplan 

liegt nicht vor  

Luftreinhalteplan liegt nicht vor  

Sonstige städte-
bauliche Pläne mit 
Umweltbezug 

liegt nicht vor  

Nach der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans 2021 des Landes Schleswig-Hol-

stein liegt östlich und nördlich von Groß-Schlamin eine Biotopverbundachse auf Landes-

ebene. Der Regionalplan 2004 für den Planungsraum II (alt) stellt das Plangebiet in einem 

Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung dar. Entlang der im Westen 

befindlichen Kremper Au wird ein Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft 

dargestellt.  

Die Planung hält ausreichend Abstand zur Biotopverbundachse nördlich und östlich von 

Groß Schlamin und berücksichtigt ebenfalls die besondere naturschutzfachliche Bedeutung 

des Bereiches der Kremper Au bei der Standortwahl. Durch den Neubau des Feuerwehrge-

rätehauses werden die Belange der Erholungsnutzung nicht berührt. Damit entspricht die 

Planung grundsätzlich den Zielen der Raumordnung und Landesplanung. 

Folgende bekannte Schutzgebiete betreffen das Plangebiet: 

Gebietsart Abstand in m 

Natura 2000 - Gebiete westlich der Bahnhofstraße liegt das 
FFH-Gebiet „Kremper Au 1831-321“ 

Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG./ § 21 LNatSchG) Im Plangebiet befindet sich ein gesetz-
lich geschütztes Biotop (eine ca. 
1,50 m breite durchgewachsene Hecke 
aus Schwarzdorn und Schlehe). 

Westlich der Bahnhofstraße schließt sich das FFH-Gebiet „Kremper Au 1831-321“ an. Das 

FFH-Gebiet mit einer Größe von 191 ha liegt nördlich von Neustadt in Holstein. Es umfasst 

den Lauf der Kremper Au vom Quellgebiet bis zum Neustädter Binnenwasser, die 
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Waldsäume im Quellgebiet bei Hollergraben sowie einen größeren Niederungsbereich bei 

Altenkrempe. Das übergreifende Schutzziel für die Kremper Au und ihrer wichtigsten Zu-

flüsse ist die Erhaltung eines durchgehend naturnahen Gewässerverlaufs, naturnaher Ge-

wässerstrukturen und einer weitgehend natürlichen Dynamik. Insbesondere sollen eine cha-

rakteristische Gewässer- und Ufervegetation sowie naturnahe Ufer- und Hangwälder in und 

am Rand der Talräume erhalten werden. Hierzu ist ein naturraumtypischer Wasserhaushalt 

besonders wichtig. 

 

Abb.: Ausschnitt Luftbild mit FFH-Gebiet, Quelle: https://geodienste.bfn.de/schutzgebiete?lang=de 

Das übergreifende Schutzziel für die Kremper Au und ihrer wichtigsten Zuflüsse ist die Er-

haltung eines durchgehend naturnahen Gewässerverlaufs, naturnaher Gewässerstrukturen 

und einer weitgehend natürlichen Dynamik. Die Planung beeinträchtigt diese Schutzziele 

nicht, da die vorhandene Straße als trennende Zäsur wirkt. Es ergeben sich durch den Bau 

oder die Nutzung des Feuerwehrgerätehauses keine Auswirkungen auf die Kremper Au und 

ihren Gewässerverlauf. 

6.1.3 Prüfung der betroffenen Belange 

Die Prüfung der betroffenen Belange erfolgt anhand der Vorgaben des § 1 (6) Nr. 7 BauGB. 

Die Bauleitplanung ist eine Angebotsplanung, so dass objektbezogene Angaben insbeson-

dere zum Umgang mit Emissionen, Energie, Abwässern und Abfällen in der Regel beim Auf-

stellungsverfahren nicht vorliegen. Die Umweltprüfung kann zu diesen Belangen daher nur 

allgemeine Aussagen treffen. 

a) Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Erheblich betroffen, da Eingriffe nach § 14 BNatSchG vorbereitet werden. Zudem werden 

gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und die Artenschutzbelange nach § 44 

https://geodienste.bfn.de/schutzgebiete?lang=de
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BNatSchG von der Planung berührt. Weiterhin werden die Funktionen des Bodens gem. § 2 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) berührt. 

b) Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des BNatSchG 

Nicht erheblich betroffen. Das Plangebiet grenzt an das das FFH-Gebiet „Kremper Au 1831-

321“ westlich der Bahnhofstraße an. Übergreifendes Schutzziel für die Kremper Au und ihrer 

wichtigsten Zuflüsse ist die Erhaltung eines durchgehend naturnahen Gewässerverlaufs, na-

turnaher Gewässerstrukturen und einer weitgehend natürlichen Dynamik. Die Planung be-

einträchtigt diese Schutzziele nicht, da die vorhandene Straße als trennende Zäsur wirkt. Es 

ergeben sich durch den Bau oder die Nutzung des Feuerwehrgerätehauses keine Auswir-

kungen auf die Kremper Au und ihren Gewässerverlauf. Daher wird dieser Belang im Fol-

genden nicht weiter untersucht. 

c) Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt 

Betroffen durch Lärmimmissionen von Gewerbe- und Verkehrslärm. Es liegt ein Lärmgutach-

ten vor (Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Schas-

hagen, Ortsteil Groß Schlamin, Projektnummer: 19111, LAIRM CONSULT GmbH, Bargte-

heide, 22.11.2019, ergänzt um Stellungnahme vom 25.06.2020 und 29.08.2022). 

Gewerbelärm: 

Im Tages- und Nachtzeitraum wird an allen Immissionsorten der Immissionsrichtwert für 

Mischgebiete aus dem regulären Betrieb der Feuerwehr und des Veranstaltungssaals einge-

halten. Im Einsatzfall der Feuerwehr ergeben sich im Tageszeitraum Beurteilungspegel von 

bis 71 dB(A). Im Nachtzeitraum sind Beurteilungspegel von bis zu 83 dB(A) zu verzeichnen. 

Im vorliegenden Fall werden im Tages- und Nachtzeitraum für die Nutzung des Veranstal-

tungssaals sowie des regulären Betriebs der Feuerwehr dem Spitzenpegelkriterium der 

TA Lärm entsprochen. 

Für das im Einsatzfall erforderliche Martinshorn kann der Mindestabstand nicht erreicht wer-

den. Allerdings ist das Martinshorn aus versicherungstechnischen Gründen im Einsatzfall 

zwingend erforderlich. Diese Einsatzfahrten dienen gemäß TA Lärm zur Abwehr von Gefah-

ren für die öffentliche Sicherheit. Somit ist eine Beurteilung des Spitzenpegels gemäß 

TA Lärm nicht zulässig. Eine Verlegung der Abfahrtswege bspw. in den Süden des Plangel-

tungsbereichs und damit verbunden ein erhöhter Abstand zu der benachbarten Wohnbebau-

ung im Nor-den würde keinen spürbare Verbesserung erzeugen, da nur eine geringe Ver-

schiebung möglich ist. Zum einen würde dies ein Heranrücken an die Wohnbebauung südlich 
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des Plangeltungsbereichs bedeuten, zum anderen würde sich aufgrund des hohen Schall-

leistungspegels des Martinshorns der resultierende Beurteilungspegel durch eine Verlegung 

der Abfahrtswege nicht spürbar reduzieren lassen. Die Installation einer Bedarfsampel bietet 

sich ebenfalls nicht an. Nach Aussage der Feuerwehr Groß Schlamin wurden im Jahr 2021 

10 Einsätze, davon 2 nachts, und im Jahr 2021 15 Einsätze, davon 3 nachts, getätigt. Das 

bedeutet, dass durchschnittlich etwa einmal pro Monat die Feuerwehr und somit auch die 

Bedarfsampel zum Einsatz kommen würden. Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht wäre es 

denkbar, das Martinshorn nicht schon bei der Abfahrt auf dem Feuerwehrgelände in Betrieb 

zu nehmen, zumindest sofern diesbezüglich keine Notwendigkeit zum Erhalt der Vorfahrt 

besteht. Hierfür wäre es auch denkbar entweder eine Bedarfsampel oder eine optische Warn-

anlage zu installieren. Aus versicherungstechnischen Gründen sind diese Maßnahmen je-

doch alle hinfällig. Die Aufstellung einer Bedarfsampel entbindet daher die Feuerwehr nicht 

von der Pflicht das Martinshorn als Warnsignal vor Beginn der Einsatzfahrt in den fließenden 

Verkehr zu prüfen bzw. zu nutzen. Abgesehen von immissionsschutzrechtlichen Aspekten 

ist die Verhältnismäßigkeit einer solchen Bedarfsampel zu diskutieren. Des Weiteren ist die 

Ortschaft sehr dörflich geprägt, sodass ein sehr geringes Verkehrsaufkommen in Groß 

Schlamin vorherrscht und die Notwendigkeit einer Bedarfsampel zur Warnung des vorbei-

fahrenden Verkehrs nicht gegeben ist. Die angeführten Argumente sowie die entstehenden 

Kosten für die Installation und Wartung einer solchen Bedarfsampel stehen in keinem Ver-

hältnis zum Nutzen. 

Verkehrslärm 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurde die Belastung aus dem Planindu-

zierten Zusatzverkehr berechnet. Als maßgebende Quelle wird die Bahnhofstraße berück-

sichtigt. Im vorliegenden Fall ergeben sich aus dem B-Plan-induzierten Zusatzverkehr im 

Umfeld keine beurteilungsrelevanten Veränderungen. 

Innerhalb des Plangeltungsbereichs (Fläche für Gemeinbedarf) ist derzeit noch nicht klar, ob 

schutzbedürftige Nutzungen entstehen. Zudem wird mit dem Ausbau der Schienenhinter-

landanbindung die Schienentrasse aller Voraussicht nach an die Autobahn verlegt werden. 

Daher wird hier bewusst Maßnahmen verzichtet und auf das nachgeordnete Baugenehmi-

gungsverfahren verwiesen. 

Von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen. Daher wird dieser Belang im Folgen-

den nicht weiter untersucht. 

d) Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Gemäß § 15 DSchG hat, wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, dies unverzüglich unmit-

telbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die 
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Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin 

oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, 

und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund ge-

führt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Die nach 

Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zu-

stand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten ge-

schehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der 

Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 

Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Bei Beachtung der Hinweise wird eine Erheblichkeit nicht angenommen. Daher wird dieser 

Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

Die Planung initiiert Auswirkungen auf den Wert der Sachgüter (Wertsteigerung der betroffe-

nen Grundstücke, Veränderung der Situation für angrenzende Grundstücke); bei Einhaltung 

der Grenzabstände der LBO wird nicht von einer Erheblichkeit ausgegangen. Daher wird 

dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

e) Die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 
Abwässern 

Die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sind anzuwenden. Die Beseitigung 

von Abwässern und Abfällen erfolgt über die Entsorgungseinrichtungen der Gemeinde. Beim 

Betrieb der Entsorgungseinrichtungen sind die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richt-

linien ebenfalls anzuwenden. Von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen. Daher 

wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

f) Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 
Energie 

Die Energieversorgung des Gebietes erfolgt durch Anschluss an das Netz der Versorgungs-

träger in der Gemeinde. Bei der Energieerzeugung bzw. -bereitstellung sowie im Rahmen 

der objektbezogenen Bauausführung sind die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richt-

linien anzuwenden. Solaranlagen sind zugelassen. Auf Regelungen zum Klimaschutz wird 

im Hinblick auf die detaillierten Regelungen im Gebäudeenergiegesetz (GEG) und zugehöri-

gen Verordnungen und Regelwerken zum Klimaschutz verzichtet. Von einer Erheblichkeit 

wird nicht ausgegangen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

g) Die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Die Planung weicht von den Darstellungen des Landschaftsplanes ab, da der Landschafts-

plan das Gebiet als Grünlandfläche / Siedlungsfläche ausweist. Aufgrund der Darstellung im 
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wirksamen Flächennutzungsplan werden diese Abweichungen nicht als erheblich angese-

hen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

h) Die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgeleg-
ten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden. 

Die geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zur Begrenzung von Emissionen aus 

Feuerungsanlagen oder anderen emittierenden Betriebseinrichtungen sind anzuwenden. Die 

verkehrsbedingten Luftschadstoffe steigen durch die Planung aufgrund der zu erwartenden 

Verkehrsstärke nur geringfügig. Immissionen oberhalb der Grenzwerte der 22. BImSchV sind 

nicht zu erwarten. Die relevante Bagatellschwelle der Tabelle 7 der TA Luft wird deutlich un-

terschritten werden. Von einer Erheblichkeit wird daher nicht ausgegangen. Daher wird die-

ser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

i) Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 
den Buchstaben a bis d 

Wesentliche Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den Belanggruppen sind 

nicht erkennbar, es ist ohnehin nur der Belang a) Die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, 

Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-

schaft und die biologische Vielfalt überhaupt betroffen. Von einer Erheblichkeit wird nicht 

ausgegangen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

j) Unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswir-
kungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-
haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach 
den Buchstaben a bis d und i 

Die nach dieser Bauleitplanung zulässigen Vorhaben verursachen keine schweren Unfälle 

oder Katastrophen. Daher wird dieser Belang im Folgenden nicht weiter untersucht. 

6.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen die in 

der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden 

Erhebliche Umweltauswirkungen sind in der Umweltprüfung nur für den Belang a) Die Aus-

wirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt zu erwarten. Die folgenden 

Ausführungen beschränken sich daher auf diesen Aspekt.  
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6.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-

stands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, 

die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden: 

Tiere 

Im Gebiet kommen die für den Naturraum typischen Tierarten vor. Bereiche mit besonderer 

tierökologischer Bedeutung wie Wälder, größere Stillgewässer oder Fließgewässer liegen 

außerhalb des Plangebietes und in einiger Entfernung.  

Das Vorkommen folgender Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäischer Vo-

gelarten ist zu erwarten: 

Ein Vorkommen von Fledermäusen im Plangebiet ist zu erwarten. Knicks und Gehölzstruk-

turen stellen potenzielle Jagd- und ggf. Reproduktionshabitate dar. 

Der im Plangebiet vorkommende Landschaftstyp beherbergt eine in Schleswig-Holstein weit 

verbreitete Brutvogelgemeinschaft aus überwiegend allgemein häufigen und ungefährdeten 

Arten. Bedeutende Vorkommen gefährdeter und seltener Arten sind aufgrund der aktuellen 

Strukturausstattung und intensiven Nutzung nicht zu erwarten.  

Ein Vorkommen von lärm- und störungsempfindlichen Bodenbrütern wie Wachtelkönig, 

Wachtel, Rebhuhn oder Wiesenpieper ist aufgrund der direkten Nachbarschaft zur Bahnlinie 

ebenfalls nicht zu erwarten. Auch die Feldlerche zeigt Meidedistanzen zu Lärmquellen. Auf-

grund ihrer intensiven Nutzung hat die Vorhabenfläche nur eine geringe Bedeutung als Le-

bensraum für im Offenland brütende Vogelarten oder Rastvögel 

Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die übrigen Arten 

des Anhangs IV ein abweichendes Verbreitungsbild oder sehr spezielle Lebensraumansprü-

che haben (Moore, alte Wälder, Trockenrasen, Heiden, spezielle Gewässer, marine Lebens-

räume), die hier nicht erfüllt werden. 

Pflanzen 

An der Straße besteht eine ca. 1,50 m breite durchgewachsene Hecke aus Schwarzdorn / 

Schlehe. Im zentralen Bereich befindet sich ein auf den Stock gesetztes Gebüsch, welches 

auf einer einseitig nach Westen hin abfallenden Böschung steht. Das Plangebiet selbst stellt 

sich als intensiv genutzte bzw. regelmäßig gepflegte Grünlandfläche dar.  

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

In Schleswig-Holstein sind grundsätzlich drei Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richt-

linie zu erwarten: 
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▪ Froschkraut (Luronium natans) 

▪ Kriechender Sellerie (Apium repens) 

▪ Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides) 

Alle drei Arten sind an feuchte bis zeitweise überschwemmte Lebensbereiche gebunden, 

Froschkraut und Kriechender Sellerie sind Pionierpflanzen und benötigen offene Böden oder 

Störstellen. Ein Vorkommen aller drei Arten im Vorhabengebiet ist nicht zu erwarten. 

Die im Anhang IV der FFH-Liste gelisteten Moose und Flechten sind aufgrund ihrer Lebens-

raumansprüche an alte Wälder und basenreiche Moore gebunden. Ein Vorkommen im Vor-

habengebiet ist ebenfalls nicht zu erwarten. 

Fläche 

Planungsrechtlich wird die Fläche im Flächennutzungsplan als Dorfgebiet nach § 5 BauNVO 

dargestellt. 

Boden 

Der Bodentyp im Plangebiet stellt sich nach der Bodenkarte des LLUR als Pseudogley-Pa-

rabraunerde dar. Pseudogleye sind Böden, die durch Stauwasserwirkung geprägt sind. Über-

gänge des Pseudogleys zu anderen Bodentypen (Parabraunerde, Braunerde, Podsol) kom-

men sehr häufig vor, wenn bei ebenem bis flachwelligem Relief eine wasserstauende Schicht 

im Bodenprofil auftritt, andere Bodenbildungsprozesse aber - meist im oberen Profilteil - 

ebenfalls stattfinden können. Ihre Hauptverbreitungsgebiete sind daher die Grundmoränen 

und Becken des Östlichen Hügellandes und der Hohen Geest. Im Östlichen Hügelland stellt 

der Pseudogley zusammen mit der Parabraunerde, in der Hohen Geest zusammen mit der 

Braunerde den Leitbodentyp dar. In der Regel sind Pseudogleye wegen ihrer bindigen Bo-

denart und wegen ihrer Verbreitung in schwach reliefierten Bereichen nur gering durch Wind- 

und Wassererosion gefährdet. Wertvolle oder seltene Böden sind im Plangebiet nicht vor-

handen. 

Wasser 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Oberflächengewässer. Das Plangebiet liegt 

innerhalb des Grundwasserkörpers Kossau / Oldenburger Graben. In Groß Schlamin befin-

det sich eine Grundwassermessstelle. Wasserstände wurden bei Ausführung der feldgeolo-

gischen Untersuchungen in einer Tiefe von 1,4 m bis ca. 4,5 m unter Geländeoberkante ge-

lotet. Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten, Heilquellenschutzge-

bieten oder Wasserschongebieten. Die mittlere Jahresniederschlagssumme in Groß Schla-

min liegt bei 750 – 800 mm. 
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Luft, Klima 

Das Klima Schleswig-Holsteins gehört zu dem kühlgemäßigten subozeanischen Bereich. 

Charakteristisch sind die vorherrschenden Westwinde, verhältnismäßig hohe Winter- und 

niedrige Sommertemperaturen, geringe jährliche und tägliche Temperaturschwankungen, 

hohe Luftfeuchtigkeit und starke Winde. Insgesamt ist von unbelasteten klimatischen Ver-

hältnissen auszugehen. 

Landschaft 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Landschaft „Wagrien“ und ist durch eine Acker-

geprägte offene Kulturlandschaft gekennzeichnet. Die Landschaft Wagrien weist ein leicht 

hügeliges Relief auf, das durch eine wellige Grundmoräne gebildet wurde. Der Oldenburger 

Graben teilt das Gebiet in zwei Teile. Im südlichen Teil nimmt die Reliefstärke zu, es zeigt 

sich schon der Übergang in das sich anschließende Bungsberggebiet, wo sich Stauchend-

moränen über die Grundmoränen erheben. Das Gebiet ist für Schleswig-Holstein verhältnis-

mäßig trocken und weist gute Böden auf. Daher bestimmt die Ackernutzung das Bild der 

Landschaft, die durch Knicks gegliedert wird. Im Südteil befinden sich noch einige Reste 

ehemals überall verbreiteter Laubwälder, im Nordteil fehlen solche beinahe völlig. Auch ist 

der Süden reicher an Bächen und kleinen Seen, das größte Fließgewässer ist die Johannis-

bek, die nach Norden dem Wessecker See zufließt. 

Die guten Bodenverhältnisse und das flachwellige Relief ermöglichen die flächendeckende 

landwirtschaftliche Nutzung Wagriens. Grünland und forstliche Nutzung nehmen eine sehr 

untergeordnete Rolle ein. 

Im Norden ragt das FFH-Gebiet Steinbek in die Landschaft hinein, ein gewundener Bachlauf 

mit seinen Nebenbächen. Im Süden, bei Neustadt liegt das FFH / NSG Neustädter Binnen-

wasser, in das die Kremper Au mündet und das durch eine schmale Stelle mit der Neustädter 

Bucht verbunden ist. 

Östlich des Plangebietes verläuft die Bahnlinie Lübeck – Puttgarden, welche mit ihrem Bahn-

damm und dem Bahnhofsgebäude ortsbildprägend ist. An der Straße besteht eine ca. 1,50 m 

breite durchgewachsene Hecke aus Schwarzdorn / Schlehe. Im zentralen Bereich befindet 

sich ein auf den Stock gesetztes Gebüsch, welches auf einer einseitig nach Westen hin ab-

fallenden Böschung steht. Das Plangebiet selbst stellt sich als intensiv genutzte bzw. regel-

mäßig gepflegte Grünlandfläche dar. Im Westen, auf der anderen Straßenseite schließt sich 

die Kremper Au mit Uferbewuchs und umgebenden Ackerflächen an. 
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Biologische Vielfalt, Wirkungsgefüge 

Die biologische Vielfalt ist auf den intensiv genutzten Grünlandflächen gering. Eine größere 

Vielfalt und entsprechende Wirkungsgefüge bestehen im Bereich der vorhandenen Hecken 

und Gehölze. 

6.2.2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung verbleibt es voraussichtlich bei den bisherigen Nutzun-

gen bzw. zulässigen Nutzungen nach §§ 34, 35 BauGB.  

6.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 

Planung  

Detaillierte Ausführungsplanungen liegen bislang nicht vor. Zu Art und Menge an Emissionen 

von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursa-

chung von Belästigungen sind daher keine Detailangaben möglich. 

Die schutzgutbezogene Prognose der vorhabenbedingten Umweltauswirkungen erfolgt nach 

einem einheitlichen Prüfschema in tabellarischer Form nach den Festsetzungen des parallel 

aufgestellten Bebauungsplanes.  

Verwendete Symbole: 

 -- – für die vorliegende Planung nicht zutreffend bzw. nicht relevant 

 X – keine Beeinträchtigungen 

 G – geringe Beeinträchtigungen 

 E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

Soweit sich erhebliche Beeinträchtigungen ergeben, werden Maßnahmen zur Vermeidung, 

Verminderung oder Kompensation erforderlich. Diese sind in Kapitel 6.2.4 beschrieben. 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (1) - Schutzgut Tiere 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhanden-
seins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb 
sind zu erwarten, bei Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften jedoch nur vorübergehend für die Dauer 
der Bauphase und nicht erheblich 

- betriebsbedingte Auswirkungen bei Planung und Aus-
führung nach dem Stand der Technik nicht zu erwarten 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (1) - Schutzgut Tiere 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

- zum europäischen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 
siehe Text unter der Tabelle 

- 45 m Hecken entlang der Straße entfällt. Ausgleich 
durch Heckenneupflanzung im B-Plan 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G X 

- baubedingte Verringerung der bodenbelebten Flächen 
und Lebensraumhabitate 

- betriebsbedingt wird langfristig durch Anlage der Streu-
obstwiese und der Heckenanpflanzung eine Verbesse-
rung des Arteninventars erwartet 

 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen G X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der 
Bauphase und bei Beachtung der einschlägigen Vor-
schriften nicht erheblich 

- betriebsbedingte Auswirkungen bei Planung und Aus-
führung nach dem Stand der Technik nicht zu erwarten 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit direkten oder etwaigen indirekten 

Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plange-
biete ist nicht zu erwarten 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- messbare mittel- oder langfristige planbedingte Auswir-
kungen sind nicht zu erwarten 

- langfristige sukzessive Anpassung der Fauna an den 
Klimawandel 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 
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Europäischer Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

▪ wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören,  

▪ wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

▪ Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Ar-

ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

Im Gebiet kommen die für den Naturraum typischen Tierarten vor. Bereiche mit besonderer 

tierökologischer Bedeutung wie Wälder, größere Stillgewässer oder Fließgewässer liegen 

außerhalb des Plangebietes und in einiger Entfernung. Das Vorkommen folgender Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäischer Vogelarten ist zu erwarten: 

Ein Vorkommen von Fledermäusen im Plangebiet ist zu erwarten. Knicks und Gehölzstruk-

turen stellen potenzielle Jagd- und ggf. Reproduktionshabitate dar. 

Der im Bereich des B-Plans vorkommende Landschaftstyp beherbergt eine in Schleswig-

Holstein weit verbreitete Brutvogelgemeinschaft aus überwiegend allgemein häufigen und 

ungefährdeten Arten. Bedeutende Vorkommen gefährdeter und seltener Arten sind aufgrund 

der aktuellen Strukturausstattung und intensiven Nutzung nicht zu erwarten.  

Ein Vorkommen von lärm- und störungsempfindlichen Bodenbrütern wie Wachtelkönig, 

Wachtel, Rebhuhn oder Wiesenpieper ist aufgrund der direkten Nachbarschaft zur Bahnlinie 

ebenfalls nicht zu erwarten. Auch die Feldlerche zeigt Meidedistanzen zu Lärmquellen. Auf-

grund ihrer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung hat die Vorhabenfläche nur eine geringe 

Bedeutung als Lebensraum für im Offenland brütende Vogelarten oder Rastvögel 

Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da die übrigen Arten 

des Anhangs IV ein abweichendes Verbreitungsbild oder sehr spezielle Lebensraumansprü-

che haben (Moore, alte Wälder, Trockenrasen, Heiden, spezielle Gewässer, marine Lebens-

räume), die hier nicht erfüllt werden. 

Es müssen ca. 45 m der vorhandenen Hecke für Zufahrten und Grundstückszuwegungen 

gerodet werden. Dadurch entfallen potenzielle Lebensräume für Brutvögel. Erhebliche 
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Auswirkungen sind dadurch nicht zu erwarten, da die Hecke nur eine geringe Breite aufweist 

und direkt an der Ortsdurchgangsstraße steht und regelmäßig geschnitten wird. Die Hecken-

rodung wird im Plangebiet 1:1 durch einen Neupflanzung entlang der Stellplatzanlage aus-

geglichen. Dadurch wird der verlorengegangene Lebensraum wiederhergestellt. 

Die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden im Hinblick auf Vögel nicht verletzt, 

wenn die Arbeiten zur Baufeldräumung nach bzw. vor der Brutzeit der Vögel beginnen. Fort-

pflanzungsstätten von Vögeln werden nicht zerstört oder so beschädigt, dass die ökologi-

schen Funktionen nicht mehr erfüllt werden. In den umgebenden Gehölzbeständen sind Aus-

weichquartiere möglich. Der Baubetrieb führt nicht zu erheblichen Störungen der umgeben-

den Tierwelt. 

Die im Rahmen der Bauleitplanung durchgeführte Prüfung zur artenschutzrechtlichen Ver-

träglichkeit der Planung entbindet nicht von den auf Umsetzungsebene unmittelbar anzuwen-

denden artenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (2) - Schutzgut Pflanzen 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

E X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baufeldräumung und 
Baustellenbetrieb zu erwarten (vorübergehender Ver-
lust des Arteninventars auf betroffenen Flächen 

- betriebsbedingte ist in der Gesamtschau durch ge-
plante Bepflanzungen langfristig eine Verbesserung 
des Arteninventars zu erwarten 

- tlw. Erhaltung vorhandener Gehölze 
- 45 m Hecken entlang der Straße entfällt. Ausgleich 

durch Heckenneupflanzung 
- zum europäischen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG 

siehe Text unter der Tabelle 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G X 

- baubedingte Verringerung der bodenbelebten Flächen 
und Biotope 

- betriebsbedingt wird langfristig durch Anlage der Streu-
obstwiese und der Heckenanpflanzung eine Verbesse-
rung des Arteninventars erwartet 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

X X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der 
Bauphase und bei Beachtung der einschlägigen Vor-
schriften nicht erheblich 

- betriebsbedingte Auswirkungen bei Planung und Aus-
führung nach dem Stand der Technik nicht zu erwarten 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (2) - Schutzgut Pflanzen 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 
- Einhaltung des Abfallsatzungsrechts zur Kreislaufwirt-

schaft 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 

 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- messbare mittel- oder langfristige planbedingte Auswir-
kungen sind nicht zu erwarten 

- geplante steigende Anzahl von Gehölzen erhöht lang-
fristig die CO²-Bindung und Sauerstoffbildung 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

Artenschutzprüfung 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,  

• wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (3) - Schutzgut Fläche und Boden 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

E E 

- mittel- und langfristig baubedingte Auswirkungen durch 
Baustellenbetrieb zu erwarten (Bodenverdichtung, Bo-
denabtrag und -auftrag) 

- erhebliche, ständige Auswirkungen sind Voll- und Teil-
versiegelungen des Bodens, minimiert durch Gründach 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

E E 

- baubedingte mittel- und langfristige Verringerung der 
bodenbelebten Flächen und Lebensraumhabitate im 
Baustellenbetrieb 

- Voll- und Teilversiegelung schränken natürliche Res-
sourcen (Bodenatmung, Grundwasserneubildung, Bo-
den als Lebensraum für Flora und Fauna) dauerhaft 
ein, minimiert durch Gründach 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

-- -- 

 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

G X 

- erhöhte Gefahr der Bodenerosion durch abfließendes 
Oberflächenwasser infolge der Voll- und Teilversiege-
lung der Böden 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 



 Stand: 22.09.2022 

 

 
 
 PLANUNGSBÜRO OSTHOLSTEIN                                                             Seite 37 von 52 

Seite 37 von 52 
 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (4) - Schutzgut Wasser 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten G E 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, bei Beachtung der einschlägigen Vorschrif-
ten jedoch nur vorübergehend für die Dauer der Bau-
phase und nicht erheblich 

- erhebliche, ständige Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt durch Voll- und Teilversiegelungen des Bo-
dens, minimiert durch Gründach 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

G E 

- Voll- und Teilversiegelung schränken natürliche Res-
sourcen dauerhaft ein und stellen einen ständigen er-
heblichen Eingriff in das Boden-Wasser-Regime dar, 
solange die Versiegelungen bestehen, minimiert durch 
Gründach 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

-- -- 

 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 

 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels 

X X 

- erhebliche Auswirkungen auf die Luftfeuchtigkeit, das 
Niederschlagsfeld und die Nebelbildung sind nicht zu 
erwarten. Die überplante Fläche und die damit verbun-
denen Wirkungen sind zu gering, um signifikante Aus-
wirkungen zu generieren 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 
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Ermittlung der Wasserhaushaltsänderung durch Bebauung gemäß A-RW 1 

Nachfolgendes ist dem Gutachten: Gemeinde Schashagen, B-Plan Nr. 34, Neubau eines 

Feuerwehrgerätehauses in Groß Schlamin, „Entwässerungskonzept“, Wasser- und Ver-

kehrs- Kontor GmbH, 24539 Neumünster, 25.04.2022 entnommen. 

Die komplette Ermittlung der Wasserhaushaltsänderung kann der Anlage 3.6 des Gutach-

tens entnommen werden. Hier wurden drei Varianten untersucht und miteinander verglichen: 

• „grüne“ Lösung mit Gründächern (Substrat > 15 cm), Zufahrt zum Gebäude aus As-
phalt, restlichen Verkehrsflächen als wassergebundene Decksicht 

• „graue“ Lösung mit extensiver Dachbegrünung (Substrat ≤ 15 cm), Zufahrt zum Ge-
bäude aus Asphalt, restlichen Verkehrsflächen mit Pflaster mit offenen Fugen 

• „schwarze“ Lösung mit Stahldächern, Zufahrt zum Gebäude aus Asphalt, restlichen 
Verkehrsflächen mit Pflaster mit offenen Fugen. 

Gemäß der A-RW 1 wird der Wasserhaushalt durch die geplante Bebauung im Rahmen der 

„schwarzen“ Lösung extrem geschädigt (Fall 3). Dies ist durch den hohen Versiegelungsgrad 

hervorgerufen. Durch die ergänzende Maßnahme der „grauen“ Lösung (extensive Dachbe-

grünung) können die Änderungen der Wasserbilanz reduziert werden. Allerdings kann dabei 

auch nur der Fall 3 mit extremer Schädigung der Wasserbilanz erreicht werden. 

Gemäß der A-RW 1 sind bei einer extremen Schädigung der Wasserhaushaltbilanz (Fall 3) 

lokale und regionale Überprüfung erforderlich. Gemäß der A-RW 1 soll der Fall 3 vermieden 

werden. 

Das Gebäude wird mit einem extensiven Gründach versehen. Änderungen in der Ausgestal-

tung der Stellplatzfläche sind allerdings nicht möglich, da die Flächen „stolperfrei“ gem. Vor-

gaben der FWUK erstellt werden müssen. Die Einstufung in die Schadstoffklasse 3 (extreme 

Schädigung des Wasserhaushaltes / graue Lösung) ist somit unumgänglich. 

Da das komplette Niederschlagswasser, mit einer Ausnahme im Bereich des Waschplatzes, 

direkt auf dem Grundstück versickert bzw. verdunstet wird, erfolgt im Regelfall keine Einlei-

tung in ein oberirdisches Gewässer. Daher sind keine lokalen Überprüfungen erforderlich. Es 

ist jedoch nachzuweisen, dass keine Grundwasser-Aufhöhung erfolgt. Der Nachweis der 

Vermeidung der Grundwasser-Aufhöhung gilt als erbracht, wenn die Versickerungseinrich-

tungen gemäß dem Arbeitsblatt DWA-A 138 bemessen, gebaut und betrieben werden und 

der mittlere höchste Grundwasserstand mindestens 1,0 m unterhalb der Sohle der geplanten 

Versickerungseinrichtungen liegt (keine Ausnahmen zulässig, Mächtigkeit des Sickerraums 

mind. 1,0 m). 



 Stand: 22.09.2022 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (5) - Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

X X 
- bau- und betriebsbedingte Auswirkungen sind bei Pla-

nung und Ausführung nach dem Stand der Technik 
nicht zu erwarten 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

X X 

- bau- und betriebsbedingte Auswirkungen sind bei Pla-
nung und Ausführung nach dem Stand der Technik 
nicht zu erwarten 

- die im B-Plan getroffenen Festsetzungen zur Begrü-
nung unterstützen den natürlichen Ressourcenhaus-
halt 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen 

X G 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten (kleinräumige Luftverschmutzungen durch 
den Betrieb von Baumaschinen, witterungsbedingte 
Staubbelastungen), jedoch nur vorübergehend für die 
Dauer der Bauphase und bei Beachtung der einschlä-
gigen Vorschriften und aufgrund der Kleinräumigkeit 
nur kurzfristig 

- betriebsbedingt kann von Luftschadstoffemissionen 
aufgrund der Größe des Plangebietes und der Anzahl 
der möglichen Quellen ausgegangen werden. Diese 
werden die Bagatellschwelle der Tabelle 7 der TA Luft 
deutlich unterschreiten 

- für Emissionen aus dem zusätzlich entstehenden Stra-
ßenverkehr gelten die Emissionsgrenzwerte der Ab-
gasnorm 

- relevante Geruchsemissionen werden nicht erwartet, 
da die Planung mit keinen signifikanten Quellen ver-
bunden ist 

- insgesamt sind erhebliche betriebsbedingte Auswirkun-
gen durch die zusätzlichen Emissionen bei Planung 
und Ausführung nach dem Stand der Technik nicht zu 
erwarten 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (5) - Schutzgut Luft und Klima 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
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h

a
s
e

 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der Treibhaus-
gasemissionen) und der Anfäl-
ligkeit der gepl. Vorhaben ge-
genüber den Folgen des Klima-
wandels X X 

- klimarelevante Kaltlufttransporte werden nicht erheb-
lich beeinflusst. Unmittelbare lokale Luftaustauschvor-
gänge werden naturgemäß durch neue Baukörper be-
einflusst. 

- Aussagen zu Art und Ausmaß der Treibhausgasemis-
sion sind im derzeitigen Planstand nicht möglich, da 
noch keine Haustechnik vorliegt. Erhebliche Nachtei-
lige Auswirkungen der Bauleitplanung auf das Klima 
sind bei Beachtung der detaillierten Regelungen im Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) und zugehörigen Verord-
nungen und Regelwerken zum Klimaschutz nicht zu er-
warten. 

- Die Bauleitplanung ist gegenüber den Folgen des Kli-
mawandels nicht anfällig. 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 



 Stand: 22.09.2022 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (6) - Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern a (1) bis a (5) 

Die zunächst aus methodischen Gründen isoliert zu betrachtenden Schutzgüter Tiere und Pflanzen, 
Fläche, Boden, Wasser, Luft und Klima stehen in einem komplexen Wirkungsgefüge zueinander. 
Eingriffe auf einen Umweltbelang können direkt oder indirekt Auswirkungen für ein anderes Schutz-
gut nach sich ziehen. Dabei sind die Wechselwirkungen untereinander unterschiedlich stark ausge-
prägt. Die folgende Beziehungsmatrix stellt unabhängig vom konkreten Vorhaben grundsätzlich die 
Intensität der Wechselwirkungen einzelner Schutzgüter zueinander dar. 

von → 
Wechselwirkun-
gen zwischen 
den Schutzgü-

tern 

 ↓ auf 

Tieren Pflanzen 
Fläche/ 

Boden 
Wasser Luft/Klima 

Tiere 
Populationsdyna-
mik, Nahrungs-
kette 

Nahrung,  
Sauerstoff,  
Lebensraum 

Lebensgrundlage, 
Lebensraum 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Pflanzen 
Fraß, Tritt,  
Düngung,  
Bestäubung, Ver-
breitung 

Konkurrenzverhal-
ten,  
Vergesellschaf-
tung 

Lebensraum, 
Nähr- und Schad-
stoffquelle 

Lebensgrund-
lage, 
Lebensraum 

Wuchs- und 
Umfeldbedin-
gungen 

Fläche / Bo-

den 

Düngung, 
Tritt/Verdichtung, 
Bodenbildung,  
O2-Verbrauch 

Durchwurzelung, 
Bodenbildung, Be-
einflussung des 
Nährstoff-, Was-
ser- und Sauer-
stoffgehalts, 
Abdeckung/Schutz 
vor Erosion 

Bodeneintrag Stoffverlage-
rung, 
Bodenentwick-
lung 

Bodenklima, 
Bodenbildung, 
Erosion, 
Stoffeintrag 

Wasser 
Gewässerverun-
reinigung, 
Nährstoffeintrag 

Gewässerreini-
gung,  
Regulation des 
Wasserhaushaltes 

Stoffeintrag,  
Trübung,  
Sedimente,  
Pufferfunktion 

Stoffeintrag, 
Versickerung 

Niederschläge, 
Gewässertem-
peratur 

Luft / Klima 
CO2-Produktion, 
O2-Verbrauch 

O2-Produktion, 
CO2-Aufnahme, 
Beeinflussung von 
Luftströmungen 

Staubbildung Lokalklima (Wol-
ken, Nebel), 
Luftfeuchte 

Herausbildung 
verschiedener 
Klimazonen 
(Stadt, Land, 
…) 

 

Im vorliegenden Fall bleibt der räumliche Wirkbereich weitestgehend auf das Plangebiet be-

schränkt. Die geringe Bodenversiegelung, die Heckenneuanlage und die geplante Streuobst-

wiese werden in der Gesamtschau zu einer Verbesserung im Hinblick auf die Arten- und 

Lebensgemeinschaften führen. 

Über das Vorhabengebiet hinausgehende erhebliche Beeinträchtigungen der Umwelt infolge 

von Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nicht zu erwarten.  
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (7) - Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
e
tr

ie
b

s
-

p
h

a
s
e

 

aa) des Baus und des Vorhandens-
eins der geplanten Vorhaben, 
soweit relevant einschl. Abriss-
arbeiten 

X X 

- baubedingte Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
sind durch den Einsatz von Baukränen u.ä. zu erwar-
ten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der Bau-
phase und nicht erheblich 

- baubedingte Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
bestehen in der Baufeldräumung und bedeuten zu-
nächst den Verlust des vorhandenen Arteninventars bis 
zur Umsetzung Freiflächengestaltung 

- durch die geplanten Anpflanzungen ist langfristig eine 
Zunahme der biologischen Vielfalt zu erwarten 

- gegenüber den intensiv genutzten Grünlandfläche ist in 
den geplanten Ausgleichsflächen mit einer Zunahme 
der biologischen Vielfalt zu rechnen 

- ständige lokale Veränderung des Ortsbildes durch die 
Errichtung der geplanten Baukörper 

bb) der Nutzung natürlicher Res-
sourcen, insbes. Fläche, Bo-
den, Wasser, Tiere, Pflanzen 
und biolog. Vielfalt, wobei so-
weit möglich die nachhaltige 
Verfügbarkeit dieser Ressour-
cen zu berücksichtigen ist 

X X 

- durch die geplanten Heckenneupflanzung und die 
Streuobstwiese ist langfristig keine Verschlechterung 
der biologischen Vielfalt zu er warten 

- es sind geringe, ortsübliche Nutzungsmaße festgesetzt 

cc) der Art und Menge an Emissio-
nen von Schadstoffen, Lärm, 
Erschütterungen, Licht, Wärme 
und Strahlung sowie der Verur-
sachung von Belästigungen X X 

- baubedingte Auswirkungen durch Baustellenbetrieb zu 
erwarten, jedoch nur vorübergehend für die Dauer der 
Bauphase und nicht erheblich 

- betriebsbedingte Auswirkungen durch störende Licht-
emissionen sind durch bauordnungsrechtliche Rege-
lungen minimiert 

- eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird 
mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht 
einhergehen 

dd) der Art und Menge der erzeug-
ten Abfälle und ihrer Beseiti-
gung und Verwertung 

X X 
- bei Planung und Ausführung nach dem Stand der Tech-

nik nicht zu erwarten 

ee) der Risiken für die menschliche 
Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (z.B. durch Un-
fälle oder Katastrophen) 

-- -- 
 

ff) der Kumulierung mit den Aus-
wirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete unter 
Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme i.B. 
auf möglicherweise betroffene 
Gebiete mit spezieller Umwelt-
relevanz oder auf die Nutzung 
von natürlichen Ressourcen 

X X 

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete ist nicht zu erwarten 

 

gg) der Auswirkungen der gepl. 
Vorhaben auf das Klima (z.B. 
Art und Ausmaß der 

X X 
- planbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten 
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Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

a (7) - Schutzgut Landschaft und biologische Vielfalt 

Beschreibung der  
Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase  
infolge: 

Schutzgut-
betroffenheit 

Beschreibung Auswirkungen des geplanten  
Vorhabens: 

B
a
u

-

p
h

a
s
e

 

B
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a
s
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Treibhausgasemissionen) und 
der Anfälligkeit der gepl. Vorha-
ben gegenüber den Folgen des 
Klimawandels 

hh) der eingesetzten Techniken 
und Stoffe X X 

- bei Planung und Ausführung unter Beachtung der an-
erkannten Regeln der Technik und der einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien nicht 
zu erwarten 

 
Symbole: -- – nicht zutreffend, X – keine, G – geringe, E  – erhebliche Beeinträchtigungen 

 

6.2.4 Geplante Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche nachteilige Um-

weltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit möglich 

ausgeglichen werden; Überwachungsmaßnahmen  

a) Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

Eine grundsätzliche Vermeidung der Eingriffe ist aufgrund des bestehenden Baulandbedarfs 

für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses nicht möglich.  

Tiere/Pflanzen 

An der Straße besteht eine ca. 1,50 m breite durchgewachsene Hecke aus Schwarzdorn / 

Schlehe. Davon müssen ca. 45 m der vorhandenen Hecke für Zufahrten und Grundstücks-

zuwegungen gerodet werden. Gemäß den Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz 

von 2017, sind „…lineare Strukturelemente, die überwiegend mit Gehölzen bewachsen sind 

und eine Mindestlänge von 10 Metern sowie eine Durchschnittsbreite von bis zu 15 Metern 

aufweisen, wobei kleinere unbefestigte Unterbrechungen unschädlich sind…“ ebenfalls als 

Landschaftselement zu bewerten. Die Heckenrodung wird im Plangebiet 1:1 durch eine 

Neupflanzung entlang der Stellplatzanlage ausgeglichen. Im parallel aufgestellten Bebau-

ungsplan sind entsprechende Festsetzungen getroffen. 

Im zentralen Bereich des Plangebietes befindet sich ein auf den Stock gesetztes Gebüsch, 

welches auf einer einseitig nach Westen hin abfallenden Böschung steht. Dieses wird durch 

den Neubau des Feuerwehrgerätehauses entfallen. Der Ersatz für das entfallende Gebüsch 

bzw. der Gehölzausgleich im Allgemeinen erfolgt durch das Anlegen der Streuobstwiese im 
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Plangebiet. Im parallel aufgestellten Bebauungsplan sind entsprechende Festsetzungen ge-

troffen. 

Die geplanten Anpflanzungen und die Streuobstwiese gleichen in Verbindung mit den Bin-

dungsgeboten für den Erhalt von Gehölzen die Eingriffe in die Schutzgüter Pflanzen und 

Tiere aus.  

Zum Schutz der auf Lichtreize reagierenden Fauna wird grundsätzlich für die Außenbeleuch-

tung die Verwendung von insektenfreundlichen Lampen mit einem Spektralbereich zwischen 

570 und 630 nm empfohlen (Natriumdampflampen, warmweiße LED-Lampen, UV-absorbie-

rende Leuchtenabdeckungen). 

Weitere naturschutzfördernde Maßnahmen sind allgemein z.B. Dach- und Fassadenbegrü-

nung, Einbau von Niststeinen, Insektenhaus, Aufhängung von Vogel- und Fledermauskäs-

ten, Anbringung von Ausstiegshilfen bei Schächten, in die Amphibien hineinfallen können. 

Fläche/Boden 

Bodenverdichtungen sowie Versiegelungen werden durch Beachtung der Vorsorgegrund-

sätze der §§ 1, 4 und 7 des Bundesbodenschutzgesetzes vermieden oder minimiert. Die 

Baustelleneinrichtung erfolgt unmittelbar neben den zu errichtenden Gebäuden unter weit-

gehender Nutzung von Flächen, die für eine Versiegelung oder Teilversiegelung vorgesehen 

sind. Das Eindringen von Schadstoffen in den Boden bzw. Kontaminierungen werden durch 

eine ordnungsgemäße Pflege und Wartung der Technik nicht erwartet. Bodenversiegelungen 

werden auf das notwendige Maß beschränkt.  

Die Berechnung des Ausgleichflächenbedarfs erfolgt nach dem Erlass „Verhältnis der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“, Gemeinsamer Runderlass des Innenmi-

nisteriums und des Ministeriums für Energiewende vom 09.12.2013, gültig ab dem 

01.01.2014, sowie dessen Anlage. Aufgrund des bestehenden intensiv genutzten Grünland-

fläche wird bei den in Anspruch genommenen Flächen eine allgemeine Bedeutung für den 

Naturschutz angenommen.  

Der Ausgleich für die Versiegelung von Boden gilt als erbracht, wenn mindestens im Verhält-

nis 1 zu 0,5 für Gebäudeflächen und versiegelte Oberflächen und 1 zu 0,3 für wasserdurch-

lässige Oberflächenbeläge Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen 

und entsprechend zu einem höher wertigen Biotoptyp entwickelt werden.  



 Stand: 22.09.2022 
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Für das geplante Baugebiet sind in der folgenden Tabelle die Flächen aufgeführt, auf denen 

eine Versiegelung stattfindet. Über die jeweiligen Ausgleichsfaktoren sind die notwendigen 

Ausgleichsflächen ermittelt. 

Eingriffsfläche Flächengröße Ausgleichs-

faktor 

Ausgleichsfläche 

Gebäude (GR) 610 m² 0,5 305 m² 

Überschreitung § 19 (4) BauNVO 

bis 0,6 

860 m² 0,5 430 m² 

Zwischensumme   735 m² 

abz. Dachbegrünung 50 %   150 m² 

Summe   585 m² 

 

Es werden ca. 590 m² Ausgleichsfläche erforderlich.  

Die im Plangebiet festgesetzte Maßnahmenfläche mit dem Entwicklungsziel -Streuobstwiese 

– hat eine Größe von 740 m². Die Fläche ist extensiv als Streuobstwiese zu entwickeln. Je 

angefangene 100 m² ist ein Obstbaum als Hochstamm, 3xv, 14-16 StU, ungleichmäßig über 

die Fläche verteilt anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. Somit ergeben sich acht anzu-

pflanzende Obstbäume. Diese Bäume werden gleichzeitig als Gehölzausgleich angerechnet 

(siehe Maßnahmen Tiere/Pflanzen). Auf ausreichende Abstände zu den Bahnanlagen ist zu 

achten. 

Die Ausgleichsflächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde. 

Wasser 

Entsprechend den „Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in 

Neubaugebieten in Schleswig-Holstein“, Erlass des MELUND und MILI vom 10. Oktober 

2019 ist zum Erhalt des potenziell naturnahen Wasserhaushalts im Bebauungsgebiet eine 

schadlose Regenwasserbeseitigung nachzuweisen. 

Gemäß dem Erlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“, 

Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende 

vom 09.12.2013, gültig ab dem 01.01.2014, sowie dessen Anlage führen folgende Maßnah-

men zum Ausgleich für die Eingriffe in das Schutzgut Wasser: 

▪ „Normal verschmutztes und stark verschmutztes Niederschlagswasser ist entsprechend 

Nummer 5.2 und 5.3 der „Anforderungen der Technischen Bestimmungen zum Bau und 
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Betrieb von Anlagen zur Regenwasserbehandlung bei Trennkanalisation“, Bekanntma-

chung des Ministers für Natur und Umwelt vom 25. November 1992 zu behandeln, wobei 

Regenklärbecken und Regenrückhaltebecken dabei naturnah zu gestalten sind. Eine na-

turnahe Gestaltung liegt vor, wenn die Anlage einem natürlichen Gewässer vergleichbare 

Biotopfunktionen auf Dauer erfüllen kann. 

▪ Gering verschmutztes Niederschlagswasser ist im Untergrund zu versickern. Die Versi-

ckerungseinrichtung ist entsprechend den jeweiligen standörtlichen Gegebenheiten opti-

mal zu gestalten. 

Können Regenklär- und Regenrückhaltebecken nicht naturnah gestaltet oder gering ver-

schmutztes Niederschlagswasser nicht versickert werden, ist zu prüfen, ob sonstige Maß-

nahmen zum Ausgleich, z.B. Entrohrung eines Gewässers oder die Vernässung einer Fläche 

möglich sind.“ 

Die Entrohrung eines Gewässers oder die Vernässung einer Fläche sind im Gemeindegebiet 

nicht möglich. Da die erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser in der Versiege-

lung der Böden (Verschlechterung der Grundwasserneubildung, Verringerung bzw. Verlust 

der Wasserspeicherfähigkeit) bestehen und es sich bei diesen Eingriffen um den Verlust ei-

ner Bodenfunktion handelt, kann über die zum Schutzgut Boden genannten Maßnahmen 

hinreichend kompensiert werden.  

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen und werden im Rahmen der Erschließungsplanung 

umgesetzt: 

Im westlichen Grundstücksbereich soll ein Versickerungsschacht hergestellt werden. An die-

sem werden die Dachflächen des geplanten Feuerwehrgebäudes angeschlossen. Ein Teil 

der Verkehrsflächen, vor allem die Stellplätze, werden das aufgesammelte Niederschlagwas-

ser zu einem Mulden-/Rigolensystem im westlichen Grundstückbereich führen. Die Grünflä-

chen im nördlichen und östlichen Grundstücksbereich werden zwei zusätzlichen Mulden ent-

halten, damit das Niederschlagwasser direkt auf dem Grundstück, wie es auch momentan 

funktioniert, versickern kann.  

Luft, Klima 

Über die ohnehin anzuwendenden Vorschriften hinaus sind keine weiteren Vermeidungs-

maßnahmen erforderlich. 

Über die Kompensationsmaßnahmen zum Schutzgut Pflanzen sowie Fläche / Boden hinaus 

sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 
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Landschaft 

Die vorgesehene eher kleinteilige Bebauung mit Firsthöhenbeschränkung begrenzt die Aus-

wirkungen auf das Landschaftsbild. Das Plangebiet ist durch die bestehende Hecke bereits 

teilweise eingegrünt und wird durch die geplanten Anpflanzungen weiter abgeschirmt. 

Biologische Vielfalt, Wirkungsgefüge 

Über die Kompensationsmaßnahmen zum Schutzgut Pflanzen sowie Fläche / Boden hinaus 

sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

6.2.5 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die 

Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichti-

gen sind; Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl: 

Unter Berücksichtigung des Planungsziels in Groß Schlamin einen Feuerwehrneubau zu er-

möglichen, scheiden wesentlich andere Planungsmöglichkeiten aus. Dazu wurde im Rahmen 

der Standortalternativenprüfung der jetzige Plangeltungsbereich als einzig geeigneter Stand-

ort ermittelt. Es wurden dabei folgende Standorte betrachtet: 
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Zusammenfassung der Auswahlkriterien 

 Grunderwerb Hilfsfristen / 
Erreichbarkeit 

Emissionen Wahrnehmung 
im Dorf 

Weitere Ausschlusskrite-
rien 

Fläche 1 - 

ungünstig 

- 

ungünstig 

o 

 

+ 

günstig 

- 

Ackerfläche geht verloren 

Fläche 2 - 

ungünstig 

- 

ungünstig 

o + 

günstig 

- 

privat-gewerbliche Nut-

zung vorhanden 

Fläche 3 - 

ungünstig 

- 

ungünstig 

o + 

günstig 

-  

Ackerfläche geht verloren 

Fläche 4  + 

Eigentum der 

Gemeinde 

+  

günstig 

o + 

günstig 

 

Fläche 5 - 

ungünstig 

+ 

günstig 

o + 

günstig 

- 

Lage im FFH-Gebiet 

Grünland geht verloren 

Fläche 6 - 

ungünstig 

+ 

günstig 

- 

grenzt direkt 

an Wohn-

haus (10 m) 

+ 

günstig 

- 

Ackerfläche geht verloren 

6.2.6 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchstabe j 

Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-

haben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 

Buchstaben a bis d und i bestehen nicht. Es werden keine Vorhaben geplant, die für schwere 

Unfälle oder Katastrophen anfällig sind. 

6.3 Zusätzliche Angaben 

6.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 

Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die 

bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel 

technische Lücken oder fehlende Kenntnisse: 

Die Gemeinde führte eine verbal-argumentative Methode der Umweltprüfung durch, die dem 

gegenwärtigen Wissensstand und in ihrem Umfang und Detaillierungsgrad den allgemein 

anerkannten planerischen Grundsätzen gemäß der bisherigen Rechtslage entspricht. Wei-

tergehende technische Verfahren bei der Umweltprüfung wurden nicht verwendet. 
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Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben deutlich wurden, ergaben sich 

nicht. 

6.3.2 Monitoring (gemäß § 4c BauGB); Beschreibung der geplanten Maßnahmen 

zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des 

Bauleitplans auf die Umwelt: 

Nach § 4c BauGB sind die Gemeinden verpflichtet, erhebliche Umweltauswirkungen, die auf 

Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten könnten, zu überwachen. Der Umweltbe-

richt zeigt im Ergebnis, dass unter Berücksichtigung von Vermeidungs-, Minderungs- und 

Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 

hervorgerufen werden. Die Vorschrift des § 4c BauGB verlangt keine standardmäßige Über-

prüfung der Umweltauswirkungen oder der Durchführung bzw. die Erfolgskontrolle der vor-

gesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen. Sie stellt lediglich 

auf die unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen ab und sieht in diesem Fall die Über-

prüfung besonders unsicherer Maßnahmen vor. Da das Eintreten unvorhergesehener nach-

teiliger Auswirkungen nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden kann, sind 

umfangreiche Überwachungsmaßnahmen nicht erforderlich.  

Die Heckenneuanlage und die geplante Streuobstwiese werden durch eine Endbegehung 

und Anwachspflegemaßnahmen begleitet. Die im parallel aufgestellten Bebauungsplan ge-

troffenen Gestaltungsfestsetzungen und die Einhaltung der Festsetzungen zur Gesamthöhe 

und zur Grundfläche sind im Bauantrag nachzuweisen. Soweit sich durch die Anordnung von 

schutzbedürftigen Nutzungen das Erfordernis von Lärmschutzvorkehrungen im Hinblick auf 

Verkehrslärm ergeben sollten, sind diese im Baugenehmigungsverfahren darzulegen. Die 

Prognosen des Lärmgutachtens werden anlassbedingt geprüft. 

6.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Das Vorhaben ist mit Auswirkungen auf die Schutzgüter Pflanzen, Fläche und Boden ver-

bunden. Es werden Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, die innerhalb des Plangebietes (He-

ckenneuanlage und Streuobstwiese) nachgewiesen werden. 

6.3.4 Referenzliste der Quellen 

▪ Erlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“, Gemein-
samer Runderlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende sowie 
dessen Anlage vom 09.12.2013 

▪ Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz (Januar 2017) 

▪ Landschaftsplan der Gemeinde (1996) 

▪ Gutachten zu Lärmschutz (Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 34 
der Gemeinde Schashagen Ortsteil Groß Schlamin“, Projektnummer: 19111, LAIRM 
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CONSULT GmbH, 22941 Bargteheide, 22.11.2019), ergänzt um Stellungnahme vom 
25.06.2020 und 29.08.2022 

▪ Gutachten zum Wasserhaushalt (Gemeinde Schashagen, B-Plan Nr. 34, Neubau eines 
Feuerwehrgerätehauses in Groß Schlamin, „Entwässerungskonzept“, Wasser- und Ver-
kehrs- Kontor GmbH, 24539 Neumünster, 25.04.2022) 

▪ Ortsbesichtigung 

7 Hinweise  

7.1 Bodenschutz  

Um den Vorsorgegrundsätzen der §§ 1, 4 und 7 des Bundesbodenschutzgesetzes nachzu-
kommen sind folgende Punkte zu beachten: 

Durch Bodenaufträge und Arbeitsfahrzeuge kann es zu Bodenverdichtungen kommen, 
wodurch das Gefüge sowie der Wasser- und Lufthaushalt des Bodens und damit die vorhan-
denen Bodenfunktionen beeinträchtigt werden können. Diese Bodenverdichtungen sowie 
Versiegelungen sind zu vermeiden oder zu minimieren. Der Flächenverbrauch durch 
Baustelleneinrichtung (Baustraßen, Lagerplätze u. Ä.) ist möglichst gering zu halten. Dazu 
ist das Baufeld zu unterteilen in Bereiche für Bebauung - Freiland - Garten - Grünflächen etc. 
Baustraßen und Bauwege sind vorrangig dort einzurichten, wo befestigte Wege und Plätze 
vorgesehen sind. Vor der Anlage von Bauwegen ist der humose Oberboden zu entfernen 
und zwischenzulagern. In den Bereichen, die nach Beendigung der Baumaßnahmen nicht 
überbaut sind, ist die Befahrung zu vermeiden bzw. Maßnahmen zum Schutz gegen Boden-
verdichtungen zu ergreifen. Beim Ab- und Auftrag von Boden ist die Bodenart sowie die Tren-
nung in Oberboden, Unterboden und Ausgangsmaterial zu beachten, um das Material um-
weltgerecht einer weiteren Nutzung zuführen zu können. Nach Abschluss der Arbeiten ist die 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes der Flächen für die Baustelleneinrichtun-
gen mit besonderer Aufmerksamkeit fachgerecht durchzuführen (z.B. Bodenlockerung). Ge-
mäß § 2 des Landesbodenschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte 
für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast unverzüglich der unteren 
Bodenschutzbehörde mitzuteilen. 

7.2 Archäologie 

Es wird ausdrücklich auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer 
und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem 
der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder 
zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die 
übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in un-
verändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen 
von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 
Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern 
auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Boden-
beschaffenheit. 
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7.3 Bahnbetrieb 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (ins-
besondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, 
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benach-
barter Bebauung führen können. Eine Zunahme an Zugzahlen bei Tag und bei Nacht sind 
nicht auszuschließen. 

Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und der Betrieb des Eisenbahnverkehres auf der 
angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. Durch den Eisenbahnbe-
trieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und Kör-
perschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussun-
gen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen 
können. 

Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von 
der Gemeinde oder den einzelnen Bauherren auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnah-
men vorzusehen bzw. vorzunehmen. 

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müs-
sen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Abstand und Art von 
Bepflanzungen müssen so gewählt werden, dass diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleis-
anlagen fallen können. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u.a.) 
ständig zu gewährleisten. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der 
Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des 
Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entspre-
chend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn 
das Recht vor, die Bepflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu 
entfernen. 

Einer Ableitung von Abwasser, Oberflächenwasser auf oder über Bahngrund bzw. durch ei-
nen Bahndurchlass oder einer Zuleitung in einen Bahnseitengraben muss ausgeschlossen 
werden. Der Eintrag von Niederschlagswasser aus versiegelten Flächen in Grenzflächen zur 
Bahn darf zu keiner Vernässung der Bahnanlagen (Untergrund) führen. Bahneigene Durch-
lässe und Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden. Ein 
Zugang zu diesen Anlagen für Inspektions-, Wartungs- und lnstandhaltungsmaßnahmen ist 
sicherzustellen. 

Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Park-
platzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnüber-
gängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer aus-
geschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen von Signalbil-
dern nicht vorkommen. 

Der Bauherr ist angehalten, das Grundstück im Interesse der öffentlichen Sicherheit und 
auch im Interesse der Sicherheit der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen und 
Fahrzeuge derart einzufrieden, dass ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren 
von Bahngelände oder sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen 
verhindert wird. Die Einfriedung ist vom Bauherrn bzw. seinen Rechtsnachfolgern laufend 
instand zu halten und ggf. zu erneuern. Die anfallenden Kosten gehen zu Lasten des Bau-
herrn bzw. seiner Rechtsnachfolger. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften 
jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen 
gerechnet werden muss. Ggf. sind im Baubereich vor Baubeginn entsprechende Such-
schlitze von Hand auszuführen. 
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Sonstige Hinweise 

1. Planrechtsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), die Auswirkungen 
auf das Vorhaben haben können, sind beim Eisenbahn-Bundesamt nicht anhängig. Aus 
planrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken. 

2. Grundsätzlich gelten die Abstandsflächen nach Landesbauordnung. Abstände zu den 
Eisenbahnbetriebsanlagen richten sich nach den technischen Regelwerken der Bahn. 
Sie sind einzuhalten.  

3. Die Grundstückeigentümer haben dafür Sorge zu tragen, dass von der Nutzung der 
Grundstücke keine Gefahren für den Eisenbahnbetrieb ausgehen und der Eisenbahn-
betrieb auf der Eisenbahninfrastruktur nicht durch Bauarbeiten gestört, gefährdet oder 
behindert wird.  

4. Beim Einsatz von Kränen und Hebegeräten im Gefahrenbereich der Eisenbahnbetriebs-
anlage ist ein Überstreichen der Gleisanlage außerhalb von Sperrpausen auszuschlie-
ßen.  

5. Oberflächen- und Abwässer dürfen nicht auf die Bahnanlagen abgeleitet werden. 
6. Gehölze und Sträucher sind in ihrer Aufwuchshöhe so zu wählen, dass der Überhang 

nicht die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes beeinträchtigen kann. Bäume und Sträu-
cher müssen durch ihre artbedingte Wuchshöhe soweit vom Gleis entfernt sein, dass 
bei Windwurf und Windbruch die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes nicht gefährdet 
wird.  

7. Immissionen aus dem Betrieb der Bahn, wozu auch Erschütterungen zählen, sind zu 
dulden.  

8. Aufgrund der Nähe zur Bahnoberleitung können empfindliche elektronische Geräte in 
ihrem Gebrauch eigeschränkt sein. Abwehransprüche bestehen nicht. 

 

8 Billigung der Begründung 

Diese Begründung wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Schashagen 

am 22.09.2022 gebilligt. 

Schashagen, 28.01.2023                           Siegel                                          (Holtz) 

                                    - Bürgermeister – 

Die 38. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schashagen ist am 27.01.2023 

wirksam geworden. 

 


